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A. Bekanntmakhungen des Landrnts.
Berlin, dens14. Juli 1922. »

Auszug aus dem Reichsgesetzblatt 1922 Nr. 48, Seite 543.

Verordnung
des Reichssträsideutcn auf Grund des Artikels 48, Abs. 2, der
tiieirhsverfassung betreffend die zur Wiederherstellung der öffentlichen
Sicherheit nnd Ordnung nötigen iaßnahnicn vom 4. Juli 1922.

Auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung wird zur
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit nnd Ordnung in
der Provinz Niederschlesien, sowie in den jeweils nicht mehr
besetzten Teilen der Provinz Oberschlesien folgendes verordnet:

§ 1. .
- Der Artikel llil der Verfassung des Deutschen Reiches

wird vorübergehend außer Kraft gesetzt. Es sind daher Be-
fchränkuugen der persönlichen Freiheit auch außerhalb der sonst
hierfür bestimmten gesetzlichen gGgenzen zulässig.

d . .
Der preußifche Minister des Innern oder die non ihm

bestimmten Stellen werden ermächtigt, die nach J 1 zulässigen
Maßnahmen zu treffen § 3 _

— Auf Beschränkungen der persönlichen Freiheit findet das
Gesetz, betreffend die Verhaftung nnd Aufenthaltsbeschränkung
auf Grund des Kriegszustandes und des Belagerungszustandes
vom 4. Dezember 1916 —- Reichsgesetzbl S. 1329 —- mit der
Maßgabe Anwendung, daß an Stelle des Reichsmilitärgerichts
der auf Grund der Verordnung des Reichspräfidenten vom
26. Juni 1922 — Reichsgesetzbl S. 521 —- gebildete Staats-
gerichtshof zum Schutze der Republik tritt.

Die Beschwerde über eine Beschränkung der persönlichen
Freiheit ist bei derjenigen Stelle einzulegen, die die angefochtene
Maßnahme getroffen hat.

Jst die Beschränkung der persönlichen Freiheit durch die
Landeszentralbehörde selbst angeordnet, so hat sie die Beschwerde-,
falls sie ihr nicht abhilf·t, unverzüglich dem Staatsgerichtshof
zum Schutze der Republik zur Entscheidung vorzulegen

Jst die Beschränkung der persönlichen Freiheit durch eine
nachgeordnete Behörde angeordnet, so hat sie die Beschwerde,
falls sie ihr nicht abhilft, der Landeszentralbehörde ovrzulegen,
hilft auch diese der Beschwerde nicht ab, so hat sie sie unverzüglich
dem Staatsgerichtshofe zur Entscheidung vorzulegen

- § 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
· Der Reichspräsident.

Ebert.
Der Reichskanzler.

. Dr. Wirth.

Der Reichsministcr des Innern.
D150 9 · Dr. Kosten[
0  

Bierlsi n, den lg Inn-i 1922. «
Au«enthalt der deutschen und politischen ptainten « ‚

Zeitimigsnachsrsiichtiem nach denen disefseniglen deutschen Reichss-
angehöri«gsen, die für P o l e n olptiersen »kon.nten und osptrert
haben (,,Polen deutscher Rieichsnnsgsehorsegke1.t-«, vergl. Art-. 9«1« des
Vertrages von Versaillies Asbs 4) binnen Jahresfrist das Reichsk-
-geb)ise«t verlassen müssen, sind unzutreffend.» Dies-e Personen
haben vielmehr das Recht, nach erfolgter Option als Auslander
(asls polsnlischie Staatsangehörisge) m Deutschland wohnen zu
bleiben, unterliegen dabei aber den für Auslasnder geltenden Ve-
schränkunglen insbesondere falls die· Voraussetzungen dasfurs ge-
geben sincd, der Aus-weisinrigsbefulgsnrs. »

Entsprechendes gsislt für die Personen-, welche mit Inkraft-
treten des Vertrages von Vsersasilles die deutsche Berufs-ange-
hörsigkseit verloren und die polnische Staastisasngcehosrig:keit er-
worben hab-en und sich im Gebiete des psolnischsen Staates »be-
finden. Wenn sie nunmehr von dem Recht- Getbrauch gemacht
haben, für Deutschland zin- osptiieren (versgsl. Art. 91- des Ver-
trage-s svon Versaisllses Abs. 3) und dadurrschl die poslnifchse Staats--
ausgehörigkeit wieder verloren, die deutsche atber iwsieder erwor-
ben haben, brauchen sie deswegen das Gebiet des poslnisschsen
Staat-es nicht zu Verlassen-, sondern können sichs hart- als Auss-
lsänder (deu.tsche Reichsanghörikgzch auch fernerhin aufhalten

Der Minister-. des Innern.

LI4700. Oel s, den 6. Jusllt 1922.
Vorstsehensdsen Erlaß bring-e ich zur Kenntnis-. . «

« Oe ls «, den 122. Jtusli 1922.
Wiedererwerb der Stoatsungehörigkeih _ «

Vergleich-se die Krieisbslsattbsektasnntmachung vom ‘24. 5. 2‘2- «
—- Kreissbilatt Seite 113. —-

Zimu Zwecke der Vesresinfachnrnig der E-i-nbsiiirsgxeriusnlgsta.nträge
Von Personen, welche die Optiion für Deutschland versäumt
haben, siehe ich kiiinsftig von der Vorlage- desr Vorschlags-nachwei-
sung ins-b. Dassiisr ist msir sein kurz-er Bericht svorzulsegkem aus dem
sdsie Vor- nnd annaniiem Orts,iusnd-Datimr »der Geburt des An-
tragstelleer und seiner Fsaxnrilienmitglieder hervorgehen Diesem
Bericht sind sbeiziussügenr .

1. Eine Beschleiniiglung daß in polizeilicher Hinsicht Be-
denkt-en nicht enttlgesgsensstsehem - «

2. daß in armetrrechitilsicher Hinsicht Bedenken nicht bestehen, «
3. die gem. idlem Erbaka nimm 4. Mtai 18253 —-—- M.-Bls. 3-1

S. 118 ‘-—— vo ugsesschiriiiebsene Verhandlung-, wsosrsisn auch die
Ausfentthalssorrtse mit Zsesitsacngtalbe auszuführen sind.

Dies-e Erleichterungen kommen jeldiochf nur« Personen sen-gute
die ihre Staattsaingehösrisgjkeit durch den Friedens-vertrag vsosu
Verssailles verlor-en halben

Dem, den 21. Janular 1922.K. V. 429.
Ordnung s-

betreffend-die Erhebung einer Wertzuwnchssteuer sit-r den ·
Kreis Oels (Srhles.). -

. Auf Grund der §§ 6, 1:6 und 17 des Kreis- nnd Provin-
zisalabgsabsensgesetzes vomj 2·3. Aspsrisls 1906 / 26. August 192-1« und
des Gesetzes ubesr Aenderuinsgen im- Finanzwessen svosm 3. Juli

L l 4'928.
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1913 wird gemäß Beschluß des Kreistages vom.21. Januar
1922 für den Kreis OelsXSchiles nachstehende Wertzuwachs-
steuerordnung erlassen: q 1 . -

b .

Beim liebergaug des Eigentums an Griundstücten und
Berg-werten, Anteilen an Grundstücken und Bergwerken sowie
Berechstigu-ngen«, auf wes-sehe die Vorschriften des bürgerlichen
Rechts · über Grundstücke Anwendung lfinden-, wird ein-e Zu-
wachssteuer nach Maßgabe fo.xgi3wer Ordnung erhoben.

b s. .
Die Sstseuerpslicht tritt ein mit der Eintragng der Rechts-

ändernng im: Grundbuche, oder wenn es leiner solchen-« zum
Uebergsange des Eigentums nicht bedarf, durch den Vorgangk
der die Rechtsändersung bewirkt.

Er«fdlgt der Use-berga.ng- des Eigentums nicht innerhalb eines
Jahr-es nach Abschluß- des zur Uebertragnng des Eigentums
verpflichteuden Veräußerungsgzeschästsk, so gelangt die Zuwachs-
stesuer bereit-s aus Anlaß dieses giechtsgeschäfts zur Hebung

si-

Asls steuserpflischitisger Wertzuwachs gilst der Unterschied zwi-
schen dem Erwerbs-preis und dem Vseriiuißerungspreis

Der Preis bestimmt sich nach dem Gesamitbestra ge der
Gegenleistungen einschließl ich der vom Erwerber übernommenen
oder ihm sonst infolge der Veräußerung obliegenden Leistungen
und der vorbehaltenen oder auf dem Grundstück-e haften-drin
Nutzamgem bei Verträgen übe-r Leistungen an Erfüllungsstatt
uaeh dem Werte, zu dem die Gegenstände an Ersüllsungssstaxtt an-
genonmnen werden. Die auf seinem nicht privatrechtliclnns Titel
beruhenden Abgaben und Leistungen, die asnf dem Grundstücke
kraft Gesetz-es slastens (gemeine La·sten), „werben nicht mitgerechnet
Der Wert wiedertehrender Leistungen und Nutzunigen bestimmt
sich nach den Vorschriften der Reichsasbgabenorduung. Jist einem
der- Vertragschließenden ein Wahlrecht oder die Befugnis ein-
geräumt, innerhalb gewisser Grenzen den Umsang der Gegen--
leistung zu- bestimme-n, so ist der höschstmiögliche Betrag der
Gegenseistung maßgebend

Wenn- die Beteiligten zum Zwecke der Stesuerersparniss «
einen Teil des Entgelts in die Form-einer Vermit-tl«u-n«gssgebsü-hr,
einer den üblichen Zisusssatz erheblich übersteigenden Verzinsung
des sigestundeiten Preises oder einer sonstigen Nebenleistuing
kleiden, so ist der als Teil des Entgelsts anzusetzen-de Betrag
durch Schätzung zu ermitteln. .. «

Fand auf dem Grundstücke der Betrieb einer Gastw.irt-
schaft, Schankwirtschaft oder ein-er Apotheke statt» so wir-d dem
fiirr das Grundstück vereinbarten Preise derjenige Wert hinzu-
geriechnet, der durch das Vorhandensein eines der bezeichneten
Betriebe entsteht oder entstanden ist. Wls solcher Mehrwert gilt
unbeschadet des Rechtes auf Nachprüfung nnd anderweit-e Fest-
stellung durch den Verwaltungsriichter im Streit-verfahren in
der- Resgel derjenige Betrag, der als Entschädigunng für den
Verzicht auf die Konzession oder unter ähnlicher Bezeichnung
vereinbart ist.

Erfolgst der Eigetcetnmswechsel auf Grund mehrerer aufein-
anderfolgender Rechtsgeschäfte von dem bisherigen Eigentümer
an den letzten Erwerber; so gilt der Ovou dem ersteren lgezalhbte
Preis als Erwerbs-preis Anrechinnngssähig sind nur seine Auf-
wendungen Als Vseräusßerungsspreiss kommt der höchste Preis,
der« bei den einzeln-en Reichstsgeschäftens vereinbart ist, in Frage.

Ist ein Preis nicht vereinbart oder nicht zu ermitteln-, so
tritt an dsssen Stelle der gemeine Wert des Grundstücks Das
gleiche gilt, wenn auf dem Grundstück ein Nießbranchsüecht
lastet, zu dessen Beseitigung- der Ver-äußerer nicht verpflichtet
ist, nnd der gemeine Wert des Grundstücks den Wert der
Gegenleistung übersteigt

bei dem Uebergang im Wege der Zwangssveristeigeruing gilt
als Preis der Beitrag des Meistsgebots, zu dem der Zuschlag er-
teilt ist. unter Hisnzureschuung der vom Eristeher übernommenen,
geriebenen festgestellten Leistungen Im Fall-e der Abtretung
der Rechte ans dem Meistgebsot oder der Erklärung des Meist-
Malereien, daß er fii'r’ einen anderen geboten habe, tritt an Stelle
des :l.li·eist.ge··bots der Wert der Gegenleistung wenn sie höher ist
als das Meistgebot ‑

. Beruht der Erwerb des Grundstüscks auf einem steuerfrei-en
Rechtsvxorgansg so ist füxr die Ermittlung des Wertzuswaichses von
biegt Preise des letzten steuerpflichtigen Rechtsvorsgasnges auszu-
ge en.

Ob im Sinne dieser Vorschrift Riechtsvorgsäinge steuerfrei
oder steuerpflichtig sind, sist auch für die Zeit vor dem Inkraft-
treten der Ordnung nach ihr zu bestimmen —

-

· - ‘ § 5.
Liegt der für die Bemessung des Wertziuwachses maßgebende

Erwerbssvoirigang vosr dem 1. Januar 1885, se tritt an die
Stelle des Preises sder gemeine Wert, den das Grundstück- an
diesem Tage hatte, wenn der Steuerpflichtige nicht nachweist
daß er oder sein Rechtsvosrigänger bei dem letzten steuerpflich-
tigen Erwerb vor jener Zeit einen höheren Preis gezahlt hat.

Der füsr die Stenerbereschnung maßgebende Zeitraums be-
ginnt msist dem jeweilig-en Stichtggek

Dem- Erswerbspreis sind hinzuzurechnen:
..5 v. H. des-: Erwerbspreises als Ersatz der mit dem Er-
werb verknüipsten Aus-lagen einschließlich der Vermittler-
gebühr; hat der Eigentums-weichsel nach dem 1. Oktober
1919 stattgefunden-, so erhöht sich der Pauschsatz auf 8 v. H.;
tritt an die Stelle des Esrwerbsssprsesises der gemeine Wert
des Grundstücks so fällt die Anrechnung der Erwerb-sun-
kosten fort;

. fallsl der Erwerb im Wie-ge der Zwasnsgsversteisgeruu serfosligst
ist und der Veränßesrer zurzeit der Einleitung der «wa«ngs-
svsersteigernng Hypotheken- soxder Grundschuldgslsäubiger war,
der nachweislsiiche Betrag seiner ausgefallenen Forderungen
bis zu dem gemeinen Werte» den das Grundstück zur Zeit
der Zwangsversteigerang- hatte. Die Forderungen kom-
men, wenn sie durch entgeltlichessi Rechtsgeschäft erworben
sind, nur in Höhe des geleisteten- Entgeslss in Anrechnung;

. Aufwendungen »und Bei-trüge zu Straßenbauiten und an-
der-en Verkehrsasnlasgen-, ferner die aus Grund § 9 Kam--
munalasbgabengesetzes gezahlten-, nicht laufenden Abgabem

7.
Dem Veräußernnsgspreise sind hinzuzu-

rechnen:-.
1. Entschädigungen für eine Wertminderung des Grusndftücks

(z. B. wegen Berg-bau, Teilenteignungen nsw.), die wäh-
rend der maßgebenden Esigtenctumsdauer gezahlt sind oder
deren Anspruch wsälhrend diese-r Zeit entstanden ist, wenn
nnd» sosw eist der Geldbetrag nicht zusr Beseitigung dess- Scha-
den-s verwendet wurde;
ein nach den Vorschriften dieser Ordnung ziu berechnender
Steuerbetrag wenn der Erwerber des Grundstüch die
Zahlung der Zuwachssteuer übernommen hatt-.

§ 8.
Von dem Ve r äu ß er u n g ssp r eifes sind in Ab zu g

zu bringen-:
1. die dem Veräußerers nachweist-ich zur Last fallenden Kosten

der Veräußerung einschließlich der von ihm für die Ver- .
mittlung gezahlten ortsüblichen Gesbüshrz
bei bebauten Grundstüscken alle uaschgewiefenen Ausgaben
für Neu-, Um- und Anbauiten sowie- für sonstige- dauernde
besondere Verbesserungen, soweit die Bauten Und Verbesse-
rung-en nochk vorhanden sind, mit demjenigen Betrage der
na ehgewiesenen Ausgaben, der dem Wette der Bauten nnd
Verbesserungen zur Zeit des Verlaufs entspricht Handelt
es sich um- ein Grundstück mit a.u-fstehendems««Wo-hnhause,

. so sind den Bau-kosten 15 v. H. des asnrechnusngissähsigen Be-
trages hsiuzuzsnrechnen«, wenn der Veriäucßerer dass Grund-
stück unbebasust erworben und das Haus als Bauherr er-
richtet hat. Zuschüsse dritter Perser-ten, auf deren Rück-
gabe der Her-geber verzichtet hat, sind von den Kosten des

. Reuibaues oder der Verbesserung abzuziehen-, ebenso bleiben
die durch Viersicherusnsgen gedeckten Kosten und die von
Bergwerten oder anderen Ver-psslichtetsen Overauslagten oder«
erstattet-en Kosten außer Ansatz; .
bei den im § 3 Abf. 4 bezeichneten Fällen der zxur Er-
langung der Erlaubnis nachwesislich gezahlte Betrag-;
bei unbebauten Grund-stinken alle nachgewiesenen Ausgaben
für dauernde Verbesserungen-. '

‚ § 9. _

Als unbesbant gelten die Grundstücke, die zur Zeit des
Gigentnmswsechsels oder, wenn die Uelbevgasbe an den Käxufer
vorher stattgefunden hat, an diesem Zeitpunkt überhaupt nicht
oder nur mit solchen- Gebäuden bebaut waren, die —- wie
Schupkpem Gartenshäiusserz Lagerstätten u. dgl. — vorübergehen-
den Zwecken dienten. «

War das Grundstück früher mit Gebäuden bestanden, so
gilt dasselbe als unbebant. Ausgaben im Sinne des § 8 Abs. 2
kiinnzzn jedoch bis zusv Höhe des bei-In Abbruch vorhandenen
Wer s. berücksichtigt werden, ebenso können Ausgaben für die«

N
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kapufspreisse für die Gebäude enthaltenen Entgebts durch- Be-
schilsutßs des Kreisausschsusses angerechnet werden«

Werden Teile von einem Hausgrundstück ubgestretmt und
unbebaut veräußert so gibt dass- veiräuszsesrte Grundstück ailss un-
beba·nt.«

Auf Berg-werte tin-d Berechtigungen (§ 1) find-en die für
bebaute Grundstücke geltenden Vorschriften sinngemsiißi An-
wendung. '

§ 10.
- Beschränkt sich« der steuerpflichtige Rechtsvorgang auf einen « «

Teil eines Grundstück-s so wird der Erwerbspreis dieses Teiles
nach dem- ·Berhii-ltniss seiner Größe zur Größe des Gsefamtgrund-
stücks berechnet Dei-s zu Straßen und Plätzen usnentgelrtlich
abgetretene Leu-d wir-d hierbei von der Gesamt-größe vorab in
Abzug gebracht Sind in dem Erwerb-spreche Bau-ten oder
sonstige Leistungen eing- schlossen-, so ist deren Wert aus- dem
Erwerb-spreise lvorher miszusondernsp ·

Werden mehrere Teile des Grundstück-s durch verschiedene
Recletsivosrigiinge von demselben Veräußerer oder seinen Erben
innerhalb drei-« Jahren ver-äußerst so ist der Stenerpsflischtige
berechtigt, Den bei einem- Geschii -t erlittenen, naich den« Vor-
schriften dieser Ordnung zu bere nenden Verlust bei dem- Ver-
äuißermngspreise des jeweilig letzten Geschäfte-s- innerhalb dieses
Zeitraumes in Abzug zu bringen Die während des Zeit-
raumes stattgefundenen Versanbaigungen sind serforsderlischenfalls
an“ berichtigen, ein diesbezüglicher Antrag ist innerhalb drei
Monaten nach Ablauf der sdreijäshriigen Frist zu stell-en iFür
Erwerbsviorgiinge die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung
stattgefunden- haben,, beginnt der Lauf der Frist meist dems- Tage,
an dem die Ordnung Gebtng erlangt

Aufwendungen kommen nur insoweit in Anrechnung als
sie »den veräußerten Teil betreffen Handelt es sich um eine
das GesIasmtgrundstück oder mehrere Teile desselben betreffende
Anlage, so sind die zu- sberiicksichtsigenden Kosten nach« dem
Flsiischenverhiillstnis zu verteilen

. § 11-.
» Bei— der- steuier-p·flichtisgen Ueber-lassung eines gemeinschaft-

lichen Grundstück-s an einen Mitberechtigten bleibt Die" Steuer-
pfliischt auf den sberäuißerten Anteil beschränkt Bei dem nächsten
Sitesuerfall ist der Wertzsuswnchs für den eigenen und für den
hinzu-erworbenen Ante-il gesondert zu berechnen und zu ver-
stenern. _

Eine gbeiche gesondert-e Steuerberechnung hat anch in
anderen Fallen Dann stattzusiinden wenn der Berüuißesrer An-
teile des Grundstiictes zu verschiedenen Zeiten erworben hatte.

§ 12.
Beine Tausch von Grundstücken ist die Steuer für jedes

Grundstuck gesondert zu berechnen.
. . ś § 13.

Bei ernein ans Anlaß- einer Fllsurbereinigung Grenz-
regelnng oder Umbegung empfangenen Grundstück iisst als Er-
werbspreiks dass Entgelt anzusehen, das bei dem letzten steuer-
psbtchstrgen Rechtsnorglaxng für das in die Flsurbereinignng usw.
gegebene Grundsturk gezahlt worden i{t.

_ Ausgleichszazhliusngen sian dem Erwerbsprei e hinzu- oder
abzusrechuen.» Fur die Stenerbereehnunig kommt : r auf. diesem
Wege berechtigte Erwerbs-preis und die Größe des ans »der Ber-
eiuiigung empfangenen Grundstücks in Frage Alls Besitzsdasuer
gilt Die Zeit von dem Erwerbs- des in .ip'e Vereinigung usw.
gegebenen Grundstüer an.

« § 14.-
Dte Steuer beträgt 10 v-. »Hu des Wert-

Wertsteigerung von 10 vi. H. bis ousfchlie
Erwerbspreases zuzulglich der Anrechnungens.
11 v. H. bei einer Wertsteigerung von 20 bis einschl. 30 r. H,

uiwaichses bei eine-r
lich 20 ab. H. des

1? » » » » » 30 » » 40 »
13 » » » » » 40 » N 50 " »

14 » » » » » 50 » » 60 »
1 5 » » » » » 60 » » 70 »
16 » » » » » 7 0 » » 80 »
1 7 » » » » » 80 » » 90 »
18 » » » » 90 » » 100 »
1 9 » » » » » 1 00 » » 1 1 O »
Zo » "n n. » n ] 10 » » 120 »
« 1 » » » m "-120 » » 1 30 »
22 » » » » » 1 30 . » » 140 »
23 » » » » » 140 » » 150 »
24 » » » » » 1 50 » » 1 60 »

r..H. bei einer Wertsteigerung Von 160 bis einschl170 n. H0"3Ho

26 » » » » » 17 0 » » 180 »
) (‚ »

27 » » » » » l 80 » » 1«)() »

28 » » » , » » l 90 » » 2)OO »
c o -

29 » » .n » » 300 » » « 10 »

s) - » I 0 220
« . » » » » n1 f-« » » »
k) 900 230
J » » » » » Z: » » 0 »

32 » » ,«, » H ui)() » N 3&0 »

. « · c » I

Z J » » » » » 340 ·» » ;')0 »

. « o- ‚1 . ‚ .

'34" » « » » . » “‘00 » n Ibo »·j
- g d s "

An L" « » » » · » Zbo » » : 20 »

m; . 2m„ „ %0„
_ « » » » » 0 J 9q0

3‘ » » » » » »so n n « ·- »

«
6 :-

38 « » » » » 390 « » :)00 »

730 300 .-310
' ' » » » » » » » ś n

40 » » » » » 310 r. H. und mehr.

5m.
Jst der Wertzuwachs zwar geringe-r als 1-9 v. H. »des Er-

wserbsspreises einschließlich der Anrechnungen, Jedoch hoher als

75000 s//// so wird eine Zuwachs-steuer von 10 v. H. des Wert-

zuwiaschsses erhoben.
§ 16.

Die nach dem § 14 sich ergebende Steuer erhöht sich

bei einer .Eigentumxsidauier bis zu · 1 Jahr um- 100 v. «

bei einer Eigentumssidasuer b—"-s zu 2 Jahren sum- 80 v.

bei sein-er Eigentuinsdasuer bis zu 3 Jahren uim 60 ‘D.
bei einer Eigentumsdauer bis zu- 4 Jahren um 40 v.

bei einer Eigentums-dritter bis zu 5 Jahren unt- 20 v. H.

mit der Masszgabe daß- die Steuer 50 v. H. des Wertzuwachses

nicht übersteigen Darf. » « »
Blei einer Eisgentumsdasuer von 6 Jahren wir-d Die sich

nach dem § 14 ergebende Steuer ohne Aenderung erhoben.
Die Steuer ermäßigt sich für dass 7. und Jedes Vollendete

weitere Jahr um je 1« v. H. bis zu seiner Emnaszsigung Don 30
v. H. bei einer- Eiigentumssdauer svon 36 Jahren-. Die Er-
mäszsigung tritt nicht ein, wenn- das verästißertie Grundstuck un-
bebiaugt und Teil eine-s baureiifen Gelände-s war, welches der
Veräußerser zu spekutbactiven Zwecken erworben hatte-.

Handelt es sich um den Verkauf eines Wohnhaiuses oder
einer Ausiedelungsstätte an Kriegsbeschädigte oder an Hin-ter-
bliebene von Kriesgssteisbnehmern, die aus Gruan des Knpitaih
asbfsiudungsgesetzes Grundstück-e erwerben, oder an Minder-
betnisttelte, so kann auf Antrag eine außerordentliche Er-
mäsßisgung »der Steuer bis zu 50 v. H. igieswiäshrt werden, iwenn
der Vieräuszerungspreiis mit Rücksicht asuf Die Person« des Er-
werbers wesentlich niedriger als sonst üblich festgesetzt i{t. Die
Entscheidung trifft der Kreisauslsxslschußx

Zu der nach den §§ 14 bis 16 verianbagtens Krsei-swert-i
zuwacchssteuer tritt entsprechend der Bestimmung im § 58 des
Reichsznwsaichssteuesrigesetzes vsom 14. Februar 1911 für seine
Mitwirkung zugunsten des Steung ein Zuschlag von 10 IV. H.

w
e
n
n

Die sich nach vorstehenden Bestimmungen ergebende Steuer
wird nach oben oder nach unten amf volle Mark abgerundet
wen-n siich ein Psfennisgbetrag von 50 Pfg. und mehr oder wenige-r
als 50 Pfg. ergeben sollte. .

Steuer-betr-äge unter 20 W werden nicht erhoben-.
§ 19.

Die Zahlung der Steuer biegt demjenigen ob, dem das
Eigentum an dem Grundstück vtor dem die Steuerpflcicht be-
gründenden Rieschtssvsosrgnngee zustand. Mehrere Zahlung-s-
pflischtiige haften asls Gesamt utldner »

Kann die Steuer von dem Veräußerer nicht bei-getrieben
werden, so haftett der Erwerber 2 Jahre bis zu einem Betrage
von- 2 Ov. H. des Veräsusßerungspreises Auf lErwerbiungen im
Wege der Zwangsberstetgeruing findet diese Bestimmung dein-e
Anwendung ‘

Gehen dem Eintritt der Steuerpflischt mehrere auseinander-«
folgende Reschstsgeschäfte voraus, so haften die an einem dieser
Rechtsgesichä te beteiligten Personen neben dem Ssteuerpflichtigen
ails Gesain ehusbdner § ‘20-

. Von der Steiuserpfbischt sind befreit V-erei-nisgungen, die sich
mit innerer Kolonisation, Arbeiteransiedelung Grundentschucbi
Dung oder Errichtung »von Wohnungen für die min-derbemit-

« bebten Kbasssen befassen, ohne Erwerbszwecben zu Dienen. Der
zur Verteilung geliangende Reingewinn darf höchstens 5 v. H. der Kapitalbesian “betragen, Den Mitgliedern Geschäftss-
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iihrern order sonstigen Beteiligten sind auch nicht in anderer
Zorne lbesondere Vorteile zu gewähren; bei Ausliosung Aus-
tritt eines Mitgliedes oder füsr iden Fall der Auflösung ist nicht
mehr als der Nennkwert der Anteile zuzusichern und ein etwaiger
Versmögensrest bei der Auflösung für die eingangs bezeichnet-en
Zwecke zu bestimmen

§ 21.
Sie Steuer wird nicht erhobene

« -— 1. beim Erwerb von Todes wegen im Sinne §§ 1 und 20
des Erbsschiaftssteuergessetzses sowie beim Erwerb auf Grund
einer Schenkung unter Lebenden im Sinne des § 40 des
Erbschaftssteuergesetzes, sofern die Form der Schenkungs
nicht gewählt ist, um die Zuwachs-steuer zu ersparen;

2. bei der Begründung, Aendernug, Fortsetzung und Auf-
hebung der ehelichen Güstergemein-schrift·; · _

3. beim Erwerb auf Grund von- Vertrsiigeu, die zwischen- Mit-
erben oder Deilnehmern an einer el)e·li-:i:.«;s. oder fortgesetzt-en
Güter-gemeinschaft zum Zwecke der Seit. . ; Der zium Nach-
laß oder zum Gesamstxgut gehörenden-
schlossen werden, sowie beim Erwerb »aus Grund eine-s- Zu-
schlags, lder in den vor-genannten Fällen be· Teilung im
Wege der Versteigerung einem Miterben oder Teilnehmer
erteilt wird» ś

4. bei dem Erwerbe der A·bköititiiliti-gse svou den Eltern, Groß-
eltern und entfernteren Vosrieltern sowie beim Erwerb von
Kindern; den-. Eltern stehen die Stiefelteru und Adoptiv-
eslstern -g-leich,, wenn kein Verdacht besteht, daß die Annahme
an Kindes sStastt zum- steck der Steuerhinterziefhung vor-
genommen ist;

. beim Ein-bringen in eine ausschließlich aus dem- Ver-
äusßerser nnd dessem Asdkömmslingen oder aus diesen allein
bestehende Vereinigun .-. Die Steuerpflischst tritt ein, wenn
nachträglich- ein Gesellschafter aufgenommen wird, der nicht
zu den Abkömmilingen des Veräußerers gehört;

6. beim- (Einbringen von Naschllaszsgegenstänsden in eine akus-
schließlichs von Mit-erben gebildete Vereinigung Die Vor-
schrift der Nr. 5, Satz 2, findet entsprechende Anwendung;

7. bei Teilung einer sonstigen Gemeinschaft zwischen Miet-
eigentümern.

' Eine Heranszahllung sdarf den 5. Teil des Gesamt-
wert-ess, auf feinen Falls aber 2000 c//ć übersteigen andern-
falls ist die Teilung ins vollem Umfange" steuerpflichtig nach
Maßgabe § 11;

8. beim Austausch von G«run-dstiii·cken zsmn Zwecke« der Zu-
sammenstegungs (Flurberieinigung)«, der Grenzregelung oder
der besseren Gestaltung von Bau-fläschen (Umlegung);

9. bei bem Rückerwerb von Grundstücken gemäß- § 22.

. Zu-— den Miterben im Sinne der Nr. 3 und 6 wird
auch der überlebende Eheigatte gerechnet, der mit den Erben des
verstorbenen Gatten gütergemeinschasstliiches Vermögen zu teil-en
hat. Die Steuerbefreisungen nach Nr. 3 und 4 kommen auch
Ehegatten »von- Miterben oder Teilnehmern an. einer fortgesetzten
Gütergemeinschaft sowie Ehegaitten von Atbtömmlingen zu,
wenn sie ans Grund des bestehenden Güterstandes ohne rechts-
gesschäftliche Use-berstrag-unig Mieteigentusm erwerben

« § 22.
BSie Steuer wird auf Antrag erlassen-, erstattet oder er-

mä iigt: .
1. bei Richtigkeit der Auflassung oder des sonstigen den Eigen-

tumsserswerb begründen-den Rechtssvorgauges;
2. bei Rückerwerb des Eigentums infolge Nichterfüllung der

Vertraigsbsedingnngen des Veränßerungssgeschiäfts;
3. bei Rückevwerb des Eigentums innerhalb zweier Jahre

seit der Veräußerung ziui einem Preise, der« nur die Kosten
des Erwerbs deckt; _

4. bei Preissminsdeirung nach den §§ 459, 460 des Bürgerlichen-
Gesetzsbuches, soweit sie eine Ermäßigusng der Steuer zur
Folge haben würde.

Die Steuer tann bei der erstmaligen Veräußerung- von
Grundstücken auf denen vom Veräußerer »innerhalb von fünf
Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung Wohnungen-eu-
oder Umbauten hergestellt worden sind, aiuf Antrag erlassen
oder ermäßigt werden.

Der Antrag mluß innerhalb- eines Jsahsres nach Eintritt des
Ereignisses gestellt werben, auf welch-es der- Erstattusngsansprnch
sich gründet

Wird rdie Steuer erlassen-, so gilt die Veräußerun. und
der Rückerwersb im Sinne dieser Ordnung als nicht erfolqgrt

Ü
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Neubau oder Umbau gemacht-en Aufwendungen na'msutbeifen.
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S es.
Wenn und insoweit der Veräußerer eines Grundstück-s den

erzielten Kauf-preis ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel
für den Neubau eines Wohnhlasnsexs oder zu einem eine Woh-
nunsgksverrmehrung bewirken-den Umbau seines Hauses lverwendet,
wird die Festsetzung nnd Erhebung der Wertzuwachssteuer bis
zu dem Zeistpunkte whinanägefchbben, in welschem der Veräiuißerer
das neueerante oder umgebaute Haus veräußert Bei der dasnn
vorzunehmenden Berechnung der Wertzuwachssteuer ist der An-
fchlafsungspreis des zuerst veräußert-en Gru.n-dstüscks, zuzüglich
der über diesen Anschiaffungiswesrt und den Wertzuwachis hinaus
für den Neusbau oder den Umbau gemachten Aufwendungen
zugrunde zu fegen. Sie Dauer des Besitzes des Grundstücks
wird berechnet vom Erwsersbe biss zur Veräußerung des zweiten
(-"p’rundstiicks. Der- Vsersäußerer hsast auf den Anfschsuib der Fest-
setzung und Erhebung der Wertzuwaschssteuer nur dann An-
sprusclz wenn der Neublasu oder Umbau binnen 6 Monaten nach
der Veräu ziersnng begonnen und innerhalb eines Jahres nach
dem Beginn vollendest wir-d. Der Veräußerer hat die für den

§ 24.
Die Stenerpfliichtisgen haben binnen zwei Wochen dem

K rieisausschiußs man jedem- steuerpflichtisgen Rechtsvorgang Ans-
zexsige zu machen nnd auf Verlungen über bestimmte für die
Veranlaguug maßgebende Tatsachen innerhalb einer zu be-
stimmen-den Frist LIlinskunft zsu erteilen, insbesondere alle die
Steuerpflicht und das Heränßersunsgsgeschsäft betreffenden Ur-
kunden vorzulegen

Wird die erteilte Auskunft beanstandet, so sind dem Steuer-
pflichtigen die Grün-de der Beanstansdnng mit sutesilen mit dem
91:11heimftethen, innerhalb einer angemessenen Frist weitere Er-
klärung-en abzugeben, andernfalls Ermittelungen und Veran-
lagung selbständig erfolgen-. -

§ 25.
Sie Vieranliagung erfolgt durch den Krei-sa-usschitß.
Der Steuerpfliichtige erhöht einen schriftlichen Veran-

lagztngsbescheid aus dem die Berechnungisunterlngen ersichtlich
sin- .

Sie Zahlung die-r Steuer hast innerhalb 4 Weichen nach Zu-
stellcung des Veranlagungsbescheides an ldie Kreiskommiunaltasse
zu erfolgen.

— § 2-6.
_ Sein Steuerpflichtigen h stehen« gegen die Veranlugung die
km Kreis-— und Provanzstalnbgabengesetz gegebenen Rechtsmittel
offen.

. § 27.
Soweit die dem Kreise angehörigen Stadt- und Land-

gemeinden eigene Zuswaschssteuerorsdnunigen mit gleich hohen
oder höheren Steuersätzen erlassen, ist an den Kreis von dem
Auskommen abzüglich 1.0 v. Hi. für die Vier-a·nliagu«ng und« Er-
hebung von den Stadtgemei n den %, von den Landgemetnden
% der Steuer abzuführen

§ 28.
» Bei den Gemeinden die eine Wertztnwachssteuerordnunsg

mit niedrigeren Sätzen haben-, oder in denen- die nach; der
eigenen sSteuserorsdnnng veranlagte Steuer niedriger ist als die
nach dieser Steueroridnung zu erheben-de Steuer-, erfolgt neben-
her eine Veranlaqu durch den Kreis unter Anrechnung der
in der betreffenden Gemeinde gezahlten Wertzu-«wsa:chisssteuer, un-
teschiadet der Verpflichtung zur Ablieferung von % ·-bzw-. %
ihrer Steuer an den Kreis.

» · § 29. «
De1«1s1—em-gen kreisangehsöriigen Gemeinden, die seine eigene

Werstzinwachssteuerordnusng nichle eingeführt haben, Weist Ver
Kreis nach Vorswegbehnltung von 10 v. H. für die Vieranlugung
und sErhebung einen Anteil «v.on 30 v. H. des Steuerauskomp
meu zu. _

Sofern »die-se Gemeinden »den ihnen nach § 58 des Ge setz-es
vom »14. Februar 1911 zustehenden Anteil an der Rei-l ·szu-
waschsstener und gegeben-ensule einen nach § 59 des-selben- Ge-
setz-es zugelassenen Zuschlag erheben, fällt die Zuswesisung des
Anteils »von 30 v. H. weg. Dtie Krethiswuchsssteuer mindert
sich m diesem Falte nur den Betrag-, welcher bei Zusammen-rech-
nung der Steneranspsruche des Kreises nnd der-Gemeinden die
Besteuerungsgrenze u.berschreitet. Die Besten-ereingsgxrenze be-
trngt 50 v. H. des Wertzutvnchses

» « § 30.
» FUV alle nach dem Inkrafttreten dieser Steuerosrdnung ge-

mUß dem NODchsszuswtachsltleuevglsietz Vom 14. Februar 1911s ein-
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treten-den Fälle der Steiusesrpfliicht fällt die Erhebung des Kreis-
anteils unid sdes Zuschlag-es vorbehaltlich der Bestimmung der
§§ 28 nnd 29 Satz 2 sweg. 31

Wer seine ihm nach dieser Ordnung obliegen-de Anzeige» oder
Auskunft nicht erstattet oder nicht rechtzeitig oder unvollstandig
abgibt, wird, sofern nicht eine höher-e Strafe verwsisrkt ist, mit
einer Geldstrafe von 1 bis 1000 Mark- bestraft h

- § 32.
- Die Steuerordnsung tritt mist dem Tage der Beschlußfassung

durch den- Kreistag in Kraft. ś

Der Kreisausschuß des Kreises Oels (-Schlcs.).
Dr. Unckiell. Kalkbrenner. Seisertg

Gonschor-ek. Deutsch.

Be 994/22. 25 r e s la u, den 28. April 1922.
_ Vor-stehende Stenerordnung wird hiermit genehmigt

Der Vezirlsausikhuß zu Breslau.
(L. S.) K e r n-.

(). P. I. K. 856. » Bresla n, den 9. Juni 1922.
Vors eben-der Genehmigung wird hierdurch bis zum Ablauf

des Rechnungsjahres 1922 mit der Maßgabe zu«g;e«stimmt, daß
aus dieser Zustimmung keine Ansprüche irgend-welcher Art gegen
den Staat oder das Reich auf Gewährleistung des- Steuerertrsa-
ges oder in ähnlicher Beziehung hergeleitet werdens könnens falls
etwa der Staat oder das Reichs genötigt sein sollte-, diese Steuer-
art für sich in Anspruch zu nehmen« «

Hierbei wird der Vorbehalt ausgesprochen-, daß auf Austrag
vor Ablauf der Frist die Zustimmung geeignetenfalls- verlängert
werden liann -

Der Oberpräfidcnt der Provinz Niederschlesien
(L. S J. A.

Un tierfch r«i.-ft.

Br e .‚I a n, den 19. Juni 1922.
Einspruch wird nicht erhoben.

Landesfinanzamt (Abteilung fiir Besitzfteuern).
ngsb·.-Nr. I. 6555. XII. G.

U. III. E. Nr. 56 M. f. W. K. u. V.
L. H. Nr. 335. Fin. Min.

Berlin, den 2. Februar 1922.

Einzichuug von Beiträgen lVorausleiftungciy der Schulverbände
zur Laudesfchulkasse

I. Nach § 46 des VDG nnd Artikel I § 6« des Abände-
rungsgesetzes vom 24. November 1921 sind von den Schul-
verbänden (Schulgemeinden) neben den durch Erlaß vom 8.De-
zember"1l)21 festgesetzten Schulstelleubeiträgen zu zahlen:

A. Vom 1. April 1920 ab jährlich
1. von den Schulverbänden (Schulgemeinden), in denen Schul-

stellen vorhanden sind, für die ein Staatsbeitrag an die
Landesschulkasse nach den §§ 41——44 nicht gezahlt wird,
für jede dieser Stellen (Mehrstellen) das ganze Lehrer-
dienfteinkommen, jedoch ohne Stellenzulagen (vgl. unten
Nr. 2), und dazu als Pensionslast ein Zuschlag von 200/0.
Wie das Diensteinkonnneu berechnet wird, ist unter II

erläutert; "*-
2. von den Schnlverbänden (Schulgemeinden), in denen Stel-

lenzulagen (§ 16) gewährt werden, der Betrag der im
Laufe des Rechnungsjahres in ihnen zu zahlenden Stellen-
zulagen nebst einem Zuschlag von 20 0/0. -

3. von den Schulverbänden (Schulgemeinden), deren Lehrer
(Lehrerinnen) einen höheren Ortszuschlag als den der
niedrigsten Ortsklasse (E) erhalten, für jede Schulstelle,
die nicht zu denen unter 1 gehört, ein besonderer Beitrag
nebst einem Zuschlag in Höhe des jeweils geltenden Aus-
gleichszuschlags Der besondere Beitrag beträgt drei Viertel
des Unterschiedes zwischen dem Ortszuschlag der Ortsklasse
E und dem Orts uschlag, der für den Schulverband (Schul-
gemeinde) maßge end ist. Wie der Betrag berechnet wird,
ist unter II erläutert. ' .  

B. Für die Zeit vom -1. April 1920 bis zum
80.· September 1921 jährlich _ _

1.- von den in § 46 Ziffer 3 bezeichneten Schulverbänden
(Schulgemeinden) für jede dort genannte Schulstelle (Haupt-
lehrer-, Lehrer- und Lehreriimeuftelle an gehobenen Klassen
der Volksschule, Hilssschullehrer- nnd s-lehreriustelle) ein
Betrag von j1300 Mark nebst einem Ausgleichszuschlag

_ von 500Xz, also 1950 Mark, dazu als Pensionslast ein
Zuschlag von 200;) = 390 Mart, zusammen 2340 Mark.

Für- das Rechnungsjahr 1920 ist der Stand am
1. April 1920, für das Rechnungsjahr 1921. der Stand
am 1.. Mai 1920 maßgebend; ·

9. von den in § 46 Ziffer 4 bezeichneten Schulverbänden
(Schulgemeiuden) für jede dort genannte Schulstelle (Leiter-
Leiterin-, Kourektor-, Konrektorinstelle von Schulen mit 6
oder mehr aufsteigenden Klassen, Leiter-, Leiterinstelle von
Hilfsschuleu mit 4 oder mehr aufsteigenden Klassen -——)

a.) der Unterschiedsbetrag, den der Stelleuinhaber (die Stellen
' inha"berin) in der Gruppe 3 gegenüber einer Besoldung'

als Lehrer (Lehreriu) in demselben Schulverband und mit
derselben anrechuungssähigen Dienstzeit in Gruppe 1 mehr
erhält, vermindert um 450 Mark, dazu ein Ausgleichs-
zuschlag 1101-15004. Erstes Beispiel: Gruppe 3: BDA.
1.4. 06, Grundgehalt 1.140() Mark, Ortszuschlag 2900
Mart, zusammen 14300 Mark; Gruppe 1: BDA.1.4.98,
Grundgehalt 9300 Mark, Ortszuschlag 2600 Mark, zu-

« samtnen 11900 Mark, Unterschied 24.00 Mark, vermindert
450 Mart, ergibt 1950 Mark, dazu 509/0 Aus-gleichs-
zuschlag, zusammen 2925. Zweites Beispiel: Gruppe 3:"
BDA 1·.4.12, Grundgehalt 10200 Mark, Ortszuschlag
2200 Mart, zusammen 12400 Mark; Gruppe 1: BDLL
1.10. 05, Grsundgehalt 9100 Mark, Ortszuschlag 2200
Mart, zusammen 11300 Mark, Unterschied 11.00 Mark,
vermindert um 450 Mart, ergibt 650 Mark, dazu 500/O
Ausgleichszuschlag, zusammen 975 Mark.
als Pensionslast ein Zuschlag von 200/0 zu dem nach a.
errechneten 25etrag.
Für das Rechnungsjahr 1920 ist der Stand vom

. 1. April 1920, für das Fliechnungsjahr 1921 der Stand
vom 1. Mai 1920 maßgebend;

C. für die Zeit vom 1.0ktobei 1921 bis zum 31. März 1923
jährlich .

1. von den in § 4.6 Ziffer 3 bezeichneten Schulverbändeu
(Schulgemeinden) für jedeidort genannte Schulstelle —-
vgl. oben unter B 1 —- ein Betrag von 4800 Mark nebst
einem Zuschlag von 20 0/0 2——- 5760 Mark;
von den in § 46 Ziffer 4 bezeichneten Schulverbändeu
(Schulgemeinden) für jede dort genannte Schulstelle —-

.vgl. oben unter B 2 — ein Betrag von 7200 Mark nebst
einem Zuschlag von 20 O/0 = 8640 Mark.

Für das Rechnungsjahr 1921 ist der Stand am 1. Mai
1920, für das Rechnungsjahr 1922 der Stand am 1. Mai
1921 maßgebend -

II. Das Diensteinlommen zu A 1 berechnet sich für 1920
in folgender Weise: Für das· Rechnungsjahr 1920 ist der
Stand des Diensteinkommens und der Schulstellen am 1. April
1920-, für die folgenden Rechnungsjahre der Stand am 1. Mai
des vorhergehenden Jahres maßgebend Für die Lehrpersonen
in Orten, die mit Wirkung vom 1. April 1920 an in höhere
Ortsklassen eingestuft sind, ist der erhöhte Ortszuschlag zugrunde
zu legen. Durch §.43 des Gesetzes ist für die Schulstelleu
an die Stelle des Standes vom 1. April bzw. 1. Mai der Stand ‘
vom 15. September 1920 getreten. Beispiel: Jn einem Schul-
verband waren am 15. September 1920 10 planmäßige Schul-
stellen (Gruppe 1 bis 3, einschließlich der Stellen für technische
Lehrkräfte) und 380 Schulkinder vorhanden Nach §43 Abs. 2
sind, wenn für je 40 Schulkinder eine Schulstelle gerechnet
wird, nur 9 Schulstellen erforderlich. Am 1. April 1920 betrug
die Summe des gesamten Diensteinkommens aller am 1. April
vorhandenen 10 Schulftellen einschließlich des Ausgleichszuschlags
aber ohne Stellenzulagen, 184000 Mark. Der Staatsbeitrag
wird nur für -9 Stellen gezahlt, also für ein Diensteinkommen
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W2- 165600 Mark. Auf die eine Mehrstelle

entfällt ein Diensteinkommen von (184 000 —-— 165 600 =)
18 400 Mark. Der Schnlverband hat diese 18400 Mark nebst
einem Zuschlagvon 20 °/0‚ also 22 080 Mark für 1.920 an die
Landesschnlkasse zu zahlen.

Sind in einem Schulverband auf Grund gesetzlicher Vor-
schrift Volksschnlen verschiedener Bekenntnisse vorhanden (§ 42),i
so ist die Berechnung für die Schulen jedes Bekenntnisses und
für paritätische Schulen für sich zu machen, als ob die Schulen
eines Bekenntnisses einen Schuloerband für sich bildeten. Für
das Rechnungsjahr 1921 sind gegenüberzustellen das Verhältnis
der Schnlstellenzahl zur Schulkinderzahl am 15. September 1920
und das Diensteinkommen nach dem Stand der am 1. Mai
1920 vorhandenen Schnlstellen. Bei der Berechnung für die
Rechnungsjahre 1922 ff. (Stichtage 1. Mai 1921 usw.) sind die
Vorschriften in § 43 Absatz 3 bis 5 nnd § 44 des Gesetzes
zu beachten. _

Die Vorausleistungen unter A 3 (Qrtszuschlagtmterschied
sind für das Rechnungsjahr 1920 nach dem Stand am 1. April
1920, für die folgenden Jahre nach dem Stand am 1. Mai
des vorhergehenden Jahres zu berechnen. Auch für diese Be-
rechnnngen ist der Ortszufchlag nach dem neuen Ortsklasseui
verzeichnis zugrunde zu legen. Sind in einem solchen Schul-
verband sogenannte Mel)rstellen, für die ein Staatsbettrag mcht
gezahlt wird, vorhanden, (vgl. oben unter A 1), so stellt sich
die Berechnung in dem vorstehenden Beispiel wie folgt: Die
10 Lehrer (Lehrerinnen, Leiter usw.) eines Eigenschulverbandes
erhalten einen höheren Ortsznschlag als den·der Ortsklasse E,
und zwar 7 Lehrversonen nach der Ortsklasse B und 3 Lehr-
personen (in einem anderen Ort des Eigenschnlverbandess nach
der Ortsklasse C. Nach dem Stand am l. April 1920 beträgt
die Summe der den 10 Leljrpersonen tatsächlich gezahlten Orts-
zuschlagsbeträge ohne Ansgleichszuschlag jährlich 294000 Mark.
Nach der Ortsklasse E würden ihnen nur 17 600 Mark zustehen.
Nach § 43 Abs.2 ist eine Mehrstelle vorhanden (vgl. oben
unter A 1). Für 9 Schulstellen würden daher die Summen

. 29 " .
an Ortszuschlägen betragen 9 400 Mark 26460 und

.10

9 · VII Mark = 15840 Mark. Drei Vierer des unter-
schieds sind ZA . (26460 —- 15840) z: 7965 Mark. Für
das Rechnun sjahr 1920 hat daher dieser Schnlverband an die
Landesschulkaslfe einen Beitrag von (7965 —I(— 50 O/0 =) 11947
Mark 50 Pf. zu zahlen. «

Jn allen Fällen sind die Grundgehälter ohne den Abng
des Anrechnungswertes für Naturalleistnngen und die Ortszuschlags-
beträge ohne den Abzug des Anrechnungswertes für eine Dienst-
wohnnng zugrunde zu legen. "

III. Zur Zahlung der in diesem Erlaß festgesetzten Beiträge
sind die Schulverbände gesetzlich verpflichtet (§ 46 des VDG- und
Artikel I § 6 des Abändernngsgesetzes vom 24. November 1921.
Ges. S. S. 563). Die Vorschrift in § 50 Abs. 1 Satz 2 und 3
des VDG. kommt zur Anwendung.

Der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

Oels, den 13. Juli 1922.

Die Beiträge find von den Schulverbänden (Schulgemeinden)
in vierteljährlichen Teilen je im Voraus, für die verflossene
Zeit sofort in einer Summe unter Anrechnung der bereits ge-
leisteten Zahlungen an die staatl. Kreiskasse in Oels auf Rechnung
der Landesschulkasse einzuzahlen.

L. «1I. 572.

 

 

Oels, den 7. Juli 1922.-
Wohnungsbauabgabe.

Durch Reichsgesetz vom 6. März 1922 (R. G. Bl.»S. 235)
sind die Jahresbeträge der staatlichen Wohnungsbanabgabe vom
1. April 1922 ab um das fünffache erhöht worden. Ebenso
wurden die kommunalen Zuschläge zu dieser Abgabe um das
fünffache erhöht. An der Abgabepflicht der Gebäudeeigentümer
und der Mieter hat sich nichts geändert.

W. 2638

i

 

Den Ortsbehörden sind vor einigen Tagen vom Kataster-
amt die für 1922 ergänzten Heberollen wieder zugegangen
Unter Bezugnahme auf die in der Kreisblatt-Bekanntmachung
vom 19. Januar 1922, Kreisblatt Seite 29 gegebenen Richt-
linien ersuche ich um sofortige Aufstellung der Hebelisten, worauf
mit der Erhebung der Abgabe sowie der Zuschläge unverzüglich
zu beginnen ist.

Die Abführung der staatlichen Abgabebeträge hat in viertel-
jährlichen Teilbeträgen und zwar für das verflossene Viertel-
jahr sofort, für die nächsten Vierteljahre 14 Tage vor ihrem
Ablauf an die staatliche Kreiskafse in Oels (Postscheekkonto 5945)
zu geschehen. Als Hebegebühr dürfen die Gemeinden und die
Gutsbezirke mit mehr als einem Abgabepflichtigen 1 v. H. der
abzuführenden Abgabesumme zurückbehalten

Die Abfiihrung der kommunalen Zuschläge hat zum gleichen
Zeitpunkt an die Kreiskommunalkasse hier (Postscheckkonto 3130)
zu erfolgen. Das Zurückbehalten einer Hebegebühr von dieser
Abgabesumme ist unzulässig.

Diejenigen Ortsbehörden, die ihre Heberolle noch nicht dem
Katasteramt zur Ergänzung zurückgegeben haben, werden nn1
sofortige Einsendnng ersucht.

Der Vorsitzende des Kreisausschnsses
 

Oels, den 12. Juli 1922.

Abänderung
der Verordnung über Werkwohnungen vom 2. Juli 1921.
Aus Grund des § 9 der Bekanntmachxung über Maß-nahmen-

gegen. Slßblmnngfanvangel; vom 23. September 1918 ——— RIGBL
S. 1143 ——-‚ in- sder Fassung des Reichsgesetzes lvom 11. Mai
1920 —- RGB1. 6. 949 —- ordne ich mit Zutftinijmunkg des-
Reichssarsbeistsminsiisteriums für den Umfang des Presuxszsischsen
Staates an, daß- in »der Verordnung über Wesrkwioshnsuncgen viosm
2. Jsuslsi 1921 hinter idem Wiorte „gemietet“ die Worte »und
tatsächlich benutzt-« eingefügt werben.

Berl i n, den 2«6. Jsuni 192«2.

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt

W A 1107.

KI 951. Oels, Den: 12. Juin 1i922.
Betrifft die Erhebung der Gemeindeabgaben für das Rechnungs-

Jahr 1922.

Ueber die Verteilung des Steuerkbiedarfs hat jede Gemeinde
gctnäfz § 59 des Komm-u nababganbengeie1300 vosm 14. Juli 1893
(GS. 6. 152 ff.) in der Fassung der Novelle vom 2s6. August
1921 (Ges.-S. S 495 sf«f.) bis zusm Asbslausf der ersten drei Mos-
nate des Rechnusnsgisjalhrses Beschluß zu fass-en-

Die Gemeindevsoristände vera ntlaisse ich, behufs Decktunsg gdess
Steuerbedarss für das Rechnungsjahr 1'922 bis spätestens den
15. August ld. Js. ein-en Gemeindebeschlluifz wiegen Erhebung svdsn
Zusschlsäkgen zu den vom Staate veranlagten R-ea-l«;stene-rn, Id-. i. sdie
Grund-, Gebäu-de- und «Ge:werbesteuer, einschließlich der Be-
trie·bis!stieuer, her-beizuführen-. Hierbei mach-e ich den Gemeinde-
vorstiänden die Beachtuan der §§ 1·04 sucnd 1s06 der Lasndgetneinde-
ordnung voim 3. Juli 1891 zmr besonderen- Pflicht.

Die Gseswerbesteuer iisst sesllbssts dann msit Zuschlag-en zu bie-
legen, wenn zsurxzeit Gsewersbesteuerpsfllichtsige in den Gemeinden
nicht vorhanden sind, weil die Mösgslsischikeiit vorliegt, daß- sich nach-
träglich Gsewerbetrxeisbenide sin« der Gemeinde niederlassen Die
Beschlüsse dürfen iimsmer nur für ein Jahr gefaßt werden und
haben auch nur für ein« Jahr Geltung «

Jch weise noch daraus hin, daß Grund-, Gebäude-, Ge-
werbe- und Betriebs-steuer nicht mit gleichen Zuschlag-en zu be-
legen sein wer-den« Wiäihventd die Gebäude-, Betriebs-- und Ge-

- wersbesteeter wiederholt neu festgesetzt swsorden ist und so schon
an und für sich höher zusr Besteuerung heran-gezogen wird, ist
die Grund-steuer seist lau-gen Jahren Jnischt neu festgestellt worden.
Es ist daher auch recht rund sbilllsisgs wenn- jetzst bei Festsetzung
des Biedarfs der Geatiseinsdeste.u.ern die Grundsteuer doppelt sso
hoch aslxs dIie übrig-en Realifteuern sbellastiet wird.

Ferner weise kich acutf die Vorschrift des § 54, Abs. 3 des
Kosmnrunalabgasbengessestzes in der Fassung der Novelle vom
26. August 192s1 ——- Ges. St S. 495 ——, wonach die Vertretung-en
der von der Umlage betroffenen Stieuerpfljichtigen v o r Fassung
des Umlagebeschslusses zu hören sind, besonders bin. Die Unter-
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Iagen bierfür, daß dieser Bestimmung Rechnung getragen- ist,
sind den Beschlüssen beizufügen sbzw. eingehend Bericht zu
erstatten-.

Zugleich ist ein-e Nachweifnng nach dem in meiner Kreis-
bisattverfügnsnsg vosms 17. Februar 1908 (S. 47) abgedruckten
Muster auszustellen '

Zur Erläuterung der Nachweisung bemerke ich noch, daß
die Summe der Spalten 6 nnd 10 den Betrag in Sspiaslte 3 er-
geben muß. (Di-e Spalten 4 Hund 5 der Nachweismisgs fallen fort.)

Der- Beschluß wegen Erhebung »der Gemeinideabgasben die
hierzu gehörige Einladungsturrsende, vorbezeichnete Nachweisung
sowie der Gemein-devora!nfchlag find mir, falls letzterer noch nicht
eingesansdt ist, bestimmt bis zum 15. August D. Js« ei-nzusre-ichen.
Die Formnlasre hierzu sind in Der Kreisblattdrncterei hierselbst
vorrätig.

Der Vorsitzende des Kreisausfchufses.

Rl 951. Oe l s, den 12. Juli 1922.

Aufstellung des Gemeindevorfchlages für 1922.
Untier Bezugnahme auf meine Kreis-blasttvierfügusnsg vom

23. Februar 1899 (Kreissblatt Seite 39) ·sv-erainlasse ich die Herren
Gemeinde-rorsteher, mit der Aufstellung und mit der Feststellung
der Vor-ausschlüge für 1922 vorzugehen, soweit es noch nicht ge-
schehen ist.

Der Genie-indevormischlag. ist von dem Gemeindevorsteher
für das Rechnungsjahr zu entwerfen. Der Entwurf ist während
zwei Wochen nach vorheriger Bekiansntinaschung in einem von der
Gemeindeverfasmmlung (Geme.isn"deiver.tretu!ug) zu bestimmenden
Raume zur Einsicht aller (Sieme'inDeangebeirigen auszulegen

Nach Abt-auf dieser Frist erfolgt die Feststellung des Vor-
anschlages durch die Genie-indeverssiammlung bzw. Gemeinde-
dertretung Der Gemeinsdehaushaslt ist nach dem Vorausschlasge
zu führen Alle Giemeiindeeinkümfte müssen ziur Gemeindefasse
gebracht werden.

Der den-: (8)’emeinden gewährleistete Anteil san der Reichs-
einkomsmensteuer ist einstweilen ins der für 1i92s1 festgesetzten Höhe
anzunehmen Jsin Zweifelsfaslle ist bei mir Asuslkunsft einzuholen-.

Die Kreisas«bga’bien, dies voraussichtlich 3% mal so hoch-« wie
im vorigen Rechnungsjahre- fein werden, sianl nach § 12 des-
Gesetzes vom 23. April 1906 gleich den übrigen Gemeindesteuer-n"
aits-zubringen; sie müssen also bei der Einnahme in den Ge-
meindesteuern mit enthalten- fein. Dasselbe gilt für die Schul-
abgaben ‚

In Gerne-indem welche für sich allein einen Schulverband
bilden, können die ssiäsmtlichen Einnahmen und Aus-gaben- für
Schnlzweeke in den Gemeinde-hattshaltsblan aufgenommen-«
werden

Bei Gemeinden-, idie Gesasmstschuslverbländen angehören-, ist-
der auf sdie Gemeinden entfallende Anteil an Schullsteuern
dessen Höh-e beim Berbasndsivsiorsteher zu- erfahren ist, in Ansatz
zu bringen.

Bis zum 15. August d. Is. ist mir eine Atbschrsisftvdes Vor-
anschliages einzureichen Forsmiuslare zsu den Voranschtagen sind
in der Kreiscbklsaittdruckerei hier-selbst vor-tätig Das Formular
ift in allen Spalten auszufüllen

Der Voirsitzensde des Kreisausfehusses

KV 25. Oesls, den 8. Juli 1922.
Der beim Qberpsräsidsium in Bsresslasu eingesetzte Ausschuß-

zsur Ermsitteslung sasngemesseuer Klartosfelspsreise hat folgende Preise
ab Verladestation des Erzeugers festgesetzt:

Ab «21. Juni D. Is. auf 110,00 Mart je Zentner;
Asb 3. Juli- ld«. Js-. anf 135,00 Mark je Zentner. «
Die Qrtssbehördsen.. ersuche ich, vorstehende ·Preissfestsetzsii-nsg

sofort in ortsüblicher Weis-e bekannt zu machen.

Der Vorsitzende des Kreisausschsuffes

Oe«ls, den 10. Juli 1922.
Ferien des« Kreisausfchusses

Die Ferien des Kreisasusschmffes finden vom 21. Juli bis
1. September »d. Js. statt.

Während »der Ferien werden Termine zur mündlichen Ver-
handlung der Regel nach nur in schleunigen Suchen abgehalten

Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen bleiben- die Feriens
ohne Einfluß.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.  

B r e s la u, iden 22. Juni 1922.

Gebührenordnung
siir die Hebammen im Bezirk Breslau mit Ausnahme des

Stadtkrseises Breslau.
Auf Grund des § 1 des Gesetzes betreffend die Giebiihren

der Hebammen vom 10. Mai 1908 (G.-S. S. 103) setze ich unter
Aufhebung der Gebührenosrdnung vom 6. Dezember 1921
(Am-tss.blatt Stück 52-», S-. 368) füsr den Umfang des Regierungs-
bezirks mit Ausnahme des Stliisdtkreises Breslasu folgende Ge-
bührenordnsung fest:

§ 1.
DemHebasnunen (§ 30 Abs. 3 Der RGO) stehen für die

bersuifsntaszigen Leistungen Gebüihren naich Maßgabe der nasch-
:stehenden Bestimmungen zu.

Die nie-d-r.igsten Siistze gelangen zur Anwendung, wenn nach-
weisbar unbemittelte oder Asrmsenmierbiäsnde Die Verpflichetten
sind. Sie finden ferner Anwendung, wenn die Zahlung aus-s
Staat-is«fionds, aus kommunaslen Mitteln, aus den Mitteln einer
milden Stiftung, eines Organ-es der gesetzlichen Zwang-streuten-
oersichersung (Gemeindelriainkenbersichersusng, Orts-, Betriebs-,
Bau-, Jnnsusngss-, Knapspsichaftss-, eingeschriebene Hsislssstasse) zu
leisten ist, soweit nicht besondere Schwierigkeiten Ider Leistung
oder das Maß des Zeitaufwand-es einen höheren Satz- recht--
fertigen.

§ 3.
»Im übrigen issr Die. Höh-e Der Geh-ishr jun-erhan- Der fair;

gesetzten Grenzen nach den besonderen Umständen des-— einzelnen
Falles, insbesondere nachs »der Schwierigkeit und Zeitdauer der
Leistung und- nach Der Ber·m«ögens«la«ge des Ziahllsuingsspsxlichtigen
zu bemessen

§ 4.
Die in den folgenden Ntunnmern bezeichneten Leistungen

unterliegen nachstehend-en Geb·üxhsrsenfästz-ens:
1. Für den Beistand bei einer regelmäßigen und auch bei einer

frühzeitigen Geburt für die Dauer bis zu 1.2 Stunden
100——400 Mark-

° für jede angefangene Stunde über diese Zeit 10—20 Mark.
2 Für den Beistand bei einer Mehrlingsgeburt, einer regel-

widrigen Geburt, einer mit Blutungen uan deren Folgen,
mit Eklamspsie Lösung der Naschgeblurt oder mühsame-r
Wiederbelebung des Kinder verbundenen Geburt erhöht
sich der Asnfangssatz zu- 1 auf 150—600 Mark.

. Für den Beistand bei einer Fehl- oder unzeitigen Geburt
oder bei Abnashsme einer Moll-e für die Dauer bis zu fechs
Stunden 60—2140 Mark,
»für jede angefangene Stunde über diese Zeit 10—20 Mark.

4. Für· jeden vorgeschriebenen Wochen-besucht einschließlich der
dabei erfosligenden Untersuchungen und Verrichtungen, wie
Messung der Körper-wärme, Aiusfpüslem Setz-en von Ein-
-l·änf-en, Abnehmen des Hasrns., Baden und Wickelsn des
Kindes für jede angefangene Stunde bei Tage 10—20 Markt
bei Nacht du«-s Doppelte

. Für jeden sonstigen Besuch einschließlich der daibei erfol-
gen-den Untersuchungen .nnD Verrichtungen für jede anges-
fangene Stunde bei Tage 20—40 Mark,
bei Nacht das Doppelte.

6. Für eine Tagwsasche außerhalb der Zeit der- Geburt (Be-

C
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such eingeschlosfsenh 40—80 Mark,
für eine solche Nacht-wasche 60—120 Mark,
für eine solche Tags und Nakchrtwache 80—160 Mark.

K
1 . Für eine Rast-erteilung in der- Wohnung der Hebamme bei

Tsage · » 10 20 Mark,
bei Nacht das Dopspelte « « — .

. Für eine Untersuchung ins der Wlosh nsusnsg der Hebamme
« einschließilich der Raiterteilung bei Tage 20—40 Mark,
bei Nacht dass Doppelte.

Als Nacht im Sinne vorstehender Vorschriften gilt in
den Monaten April bis sfsei-nssch«lietßxllich September die Zeit
von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens, in den anderen
Monaten die Zeit vsosn 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens.

9. Für ein schriftliche-s- Zeugnis außer- der Gebüphsr für die
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Untersuchung oder«.dem Besuch 10—20 Mark.
10. Für eine Stillbescheisnisgmng 5 Mark.
11. Für Beistand bei ürzrtlichen Ging-rissen ins anderen als ge-

burtshislflichen Fällen 30—100 Mark.
» 5.

Bei Verrichtungen in Hüte-fern die mehr als 2 Kilometer
Von der Wohnung der Hebamme entfernt liegen sind der
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Hebam«e,rn falls i«·hr nicht freies Fushrwerlt gestellt wird, sowohl
für den Hin- 111I6 auch für den Rückweg entweder Die baren
Auslaigeiii für tatsächllieh bemüht-es Fuhrwerk older5 Marlk Wege-
gelder fiir jedes ziiriickgeleqte Kilometer Lariidwseg bzsw. die
Fahrkosten der «Dritten: Wasgeristliafse bei Beiiiitzung 1D1'fe1 Eisenbahn
rd«er der Fahrpreis der sttreiszeiiibahn bei deren Beniitzsung zu
erstatten

Besucht Die Hebamriie mehrere außerhalb ihres Wohnortes
b·efindliche Schwangere oder Wsdchrierinnenr so sind Die Wege-
gelder in angemessener Wleise auf die einzelnen Verpflichteten 511.
verteilen.

3111 übrigen fiusd der Hebamme Die b1'111e11 Aus-lagen fürrDie
bei ihrer Hilfe.slseistiritisg verwensdetens sOsesinfektionsrrilittel und Ver-
"baii«ds«sto«ffe, sosweit diese nicht ans ösffeiiitlicherii Mitteln zur Ver-
fügung gestellt wurden-, zu ersetzen.

§ 6.
Diese Gebiihreniordnnng tritt mit dem 1. Juni 1922

Kreisl. _
III

Der k)icgierungspräsident.

O 1eI6, den 8.3“11Ii 1922·.
Die rOts- 1111D “I10I15e1bebe1De1r ersuche ieh, vorstehende

Gebuhreriordniiiig zur öff.entlichien 19en111'11i16 5111 bringen. Die
Bezirkshebamnien des Zerieifes find ganz- besonders auf die neue
65ebnbren'or1111Dn1111g hinzuweisen

Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.

 

L II 574. Oels, den 13. Juli 1.9«22.
Diciiftbcziige der reicht vollbesehäftigten technischen Lehrkräfte

(Handarbeitslehrerinnen usw.)
Die sEienq'Ibe5iisge der nicht svollbefchastiqten technischen Lehr-

träfte ini Bolkssclsuldienst und im öffentlichen mittleren Schul-
dienist, die von den Ssehsielhverbsäieden aiusf Grtuiisd eines Dienst-
vertrages 1111D dergl beselsxjäftiigt 1111D besoldet werden (Hanld-
arbeitslehrerinsnen risw-.) entsprechen in vielen Fällen nicht den
heutigen Tseiieriinsgesvserlaltriissen Den Schulverbauden und
Unterhaltiingstragern dffentlicher niittlerer Schultern lege ich des-s-
haslb dringend nahe, soweit notwendig-, eins-er Erhöhung dieser
Bezüge baldigst iiälhier zu treten-. Es wird sieh dabei empfehlen,
die gleichen Siitze 511- bewilligen-, als sie für den neb1e111a11nIIIiIcI)1e11
Unterricht im Volks- iiiid öffentlichen mittleren Sichrildienst fest-
gesetzt find.

 

J.-Nr. W. 2640 O els, den 10. Juli 1922

Erhöhung der Pflegekoften fiir Geisteskrauke pp.
Nach Mitteilung des Laiidariiieiiverbaudes der Provinz

Schlesien sind die Pflegekosteii fiir jeden in den schlesischeri
Proviiizial-Heil- nnd Pflegeaustalteii uiitergebrachten Kranken
der niedrigsten Verpfleguiigsllasse vom 1. Juli r. Js. ab auf
täglich 42,——— Mark festgesetzt worden.

Die von den Ortsarriieuverbäiideii unter Beihilfe des
Kreises aiifzubriiigerideu Kosten betragen 50O/0 Der Gefarntkosteii

Obelaiifen sich demnach vom 1. Juli D. 36. ab auf täglich
21,—-— Mark für jeden nach dem Gesetz vom 11. Juli 1891
riiitergebrachten Kranken

Der Vorsitzendc des Kreisanssehusfes

Oels, den 12. Juli 1922.

Handel mit Lebens- nnd Futtermitteln
Mit dein Beginn der diesjährigeii Ernte hat sich das

Häudlertuin in Lebens- und Futtermitteln derartig entwickelt
daß die Landwirte geradezu iiberlarifen werden und so jeder
solide Handel uiiterbiiiideii wird. Es handeln vielfach Leute,
Die noch einen anderen Beruf oder ein anderes Geschäft haben
und meistens nichtim Besitzder erforderlichen Genehmigurigen sind

Jeh mache Häiidler wie Landwirte ausdrücklichst daraiifw
aufmerksam, daß nach der Verordnung vom 24. Juni 1916 —-
R.-.G-.B S. 581 —— ein jeder, der den Handel mit Lebens-
und Futtermitteln betreibt, im Besitz einer Erlaubnis des Land-
rats sein muß, in dessen Bezirk er seine Niederlassung hat.
Anträge auf Erteilung dieser Erlaubnis sind bei Der zuständigen
Ortspolizeibehörde zu stellen.

Die Landwirte des Kreises erfuche ich hiermit dringend,
ihre Erzeugnisse nur an Händler abzugeben, Die im Besitze der
Genehmigung sind.

—

erteilt, soweit die 8111111D165en1I111Ibleberuu nicht andere

 

Handel ohne Genehmigung wird gemäß §13 der ge-«
nannten Ordnung mit Gefängnis bis zu einein Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft

Die Poizeibehorden des Kreises ersuehe ieh, mir jeden
wilden Handel unverzüglich zur Anzeige zu bringen.

J.-!«)er. L. I 4964

LI 4809. Oels, den 13. Juli 19212.

Handel und Anlauf von Kartoffeln.

Verordnung
über den Handel mit Lebens- nnd Futtermitteln

9‘0-11123. Mai 1922 (91e1d)11g1‚ebbl.487/88).
Aus Grund Der Berordniing iiber Kriegsismaßnahineii zur

Sicherung Der Volksernahrnnq vorn 22. 9J1111i 1916(91(1(I)6Jesetz-
blattS. 401)/18 August 1917 (91e1(I)6gei111bI111123) wird
verordnet:

Artikel 1.
3'11- Der 9serbbDnnng iiber den 1:11'u1111DeI mit Lieben-s- nnd

Fiitterrriitteln vorn 24. Juni 1916 (Reiehpgefetzblatt 581, ·
674) in Der Fa—ffring der Verordnung vom 29. Jsiili 1916 1111D
16. Jsiilli 1917, des § 21 der «s---«rs-erordnung voiri 8. Mai 1918, '
des ‘2I1.IiI‘eI61V der Verordnung vorn 27. 910111e1111ber 1919 1111D
Der Verordnung vorn 24 November 1921 (91e1(I)11ge11111bI11tI
1916S. 861,1917S 626, 1918S 395,1919 S-. 1909 nnd
19-21 S. 1?70) werden foeI1gen1De 9Ie111D1111111ge11 stvorgeiiommein

1. Hinter§5 10 werden an Stelle Der §§ 11,12 folgende
Bor 1' (I)ri ften eingefügt :

I1
VI

§ 10a.

Der Handel mit Kartoffeln ist vorn 1. August 1922 ab nur
solchen Personen gestattet, denen eine besondereErlaubnis 511111
Betriebe des Handels mit Kartoffeln erteilt worden ist. s„ie6
gilt auch fiir “ ’ersoneni, Die bereits vor diese-in Zeitpunkt die
Erlaiibiiis 511111 Handel bessesfsseriihabeiiu DieZuhaber derbe-
sondcreu Erlaubnis nach Satz 1 biedurferl511111 Handel mit Kar-
toffel11 einer weiteren Er-laubnisl nach-§ 1 nicht.

Die «sor:schrift im Absatz 1 findet keineAnwendung auf den
Verlauf felbstigeswoiinener Kartoffeln sowie auf Kleiiihandels-
betriebe, in denen leartoffiesln nur unmittelbar aiii Berbraneher
abgegeben werden.

Eie Erlaubnis gilt fiirrdas Reichs-gebiet.
1»Sie Erlaubnis kann versagt werden-, weriin der Antragsteller

in bezug sanftden Handel mit Kartoffeln nistch als hinreichend
sachverständig anzusehen ist oder sonstige Gründe vorliegen, die
seiiie Unzuverlassigkeit in bezug eins die Geschaftpfuhrnng ari-
nehmen lassen oder wen-n Bedenken volkswirtschaftlicher Art der
Erteilung enI'gegen-stehen Sie kann zuriiiebgenomnien wer‚Den,
wen-n sie nachträglich Umstände ergeben), die Die Versagung Der
Erlaubnis rechxstfertigen würden

Die Lrlaiibnu wird von den geriieiß§ Stellen
» . Stellen

bestimmen Vor der Entscheidung 1'i11D Sachiverftandiige zu hören,
sofern solche nicht bei der En.«--:tfcheidung mitwirken 31111 übrigen

6 errichteten

- finden auf das Verfahren unid Die Zuständigkeit die Vorschriften
in den §§ 5 und 7 entsprechende Ansisuwendnng

Der Erilaiusbsnissschotn muß mit dein Lichtsbild des Inhabers
versehen sein; er ist beim Anlauf von Kartoffeln beim Erzeuger
(§ 11) mitziisfiishren und aenf Verlangen Dor5n15eigen1.

Eer Erlaubnis zuinr Handel mit 1Kartoffeln bedürfen auch
solche Personen, die bereits vor sdemil AugustI19I22 im Besitz
der Grioißlhandelsgenlehmsigung zum- Handel mit Lebens- und
Futtermitteln gemsäiß der Verordnung vorn« 24. Juni 1916
—- RIGBl S. 581· — si-.nsd Diese Erllasubnsis wir-d nicht wie
bisher Der Firma, sondern nur deren Geschiaftsfuhrern erteilt.
Die Frage, wer der Urioßihansdelserlausbms bedarf, isst im
wesentlich-en daihin zu entscheiden-, ob der Hanldeiltresibende ein
selbständiges Handelsgewerbe ausübt. Es kommt daher nicht
daran an, ob im eigenen oder fremden Namen getauft oder
verkauft wird. Die Frage, ob auch Handlungsgehilsen einer
Hasn.delserllasuibnis bedürfen, wird von idem Grasd Der Selbständig-
keit abhängen-, Die sie im Betriebe hab-ern

Anträge auf Erteilungder- Erlaubnis nach § 10a sind unter
Benutzung des nachstehend-en Formuslars und unter Beifügung
eines Lichtbildes durch die zustandige Ortspolizeibehördeiain mich
einzureichenr

..«-
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Fragebogen ' «-

zur Nachsuchung der Genehmigung zum Handel mit Kartoffeln.

tZur Vermeidung Von Verzögernngen durch Rückfragen sorgfältig auszufüllen!

L« . - ‚1..--...

‚Saat Antragsteller eine im Handelsregister eingetragene
Firma? Gegebenenfalls seit wann?

(Register-Auszug ist beizufügen)

Wie lautet die Firma? (Auch«wenn nicht eingetragen)

. a) Wo befinden sich die Geschäftsräume?

b) Wo befindet sich die Wohnung des Inhabers-?
(Falls mehrere Inhaber sind, ist die Wohnung eines jeden

anzugeben)

c) Wo ist die Hauptniederlassnng? (Bei mehreren Nieder-

lassungen)

Hat Antragsteller vor dem 1. August 1914 mit Kartoffeln
gehandelt ?

.Jst er wegen Zuwiderhandlng gegen die-Hiichftpreis-
verordnungen, gegen Verordnungen über Vorratserhebungen
vom 2. Februar 1915 und vom 3. September 1915, oder
die Verordnung gegen übermäßige Preissteigerung vom

23. Juli 1915 bestraft-P "

. Jst ein Teilhaber oder Angestellter der Firma auf Grund
der in Ziffer 5 genannten Verordnungen bestraft?

Hat gegen Antragsteller, einen Teilhaber oder Angestellten
ein Verfahren wegen Untersagung des Handelsbetriebes
auf Grund der Verordnung vom 23 September 1915
geschwebt? «

Besitzt Antragsteller die für diesen Handelsbetrieb er-
forderliche Sachkenntnis?

Besitzt er die dazu erforderlichen (Einrichtungen?

Besitzt er das dazu erforderliche Betriebskapital?

Führt Antragsteller Bücher?

Welcher Gewerbesteuerklasse gehört ‚er an?

(Veranlagung ist beizufügen)

Wenn der Handelsbetrieb sich nicht oder nicht in dem
sbeantragten Umfange schon vor dem 1. August 1914 auf
Kartoffeln erstreckt hat, ist das volkswirtschaftliche Be-
dürfnis möglichst unter Beifügung von SBemeiämitteln)
eingehend zu begründen.

Ort undTag

.......⸗..............c............ .........................................................................

 
Unterschrift

...................................................................................................................

lNamen recht deutlich schreiben)
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§ 11.
Wer in eigener Person beim- Erszeiiiger Kartoffeln zum

Lisiederverliiuf oder zsur gewendsuiiäiszigsen Verarsbeitiiinsg oder sfüsr
idäeuisesiudenz Geinein-denerbiii-i"de., Betriebe oder als Beauftragter
ein-er kliiselnheit von Vesrslwaiichsern anikasufh sei es im eisgeneir oder
fremd-en Namen; für eigene oder fremde Re—ehniiisnigi; bedarf viom
l. August 19212 aib ein-er nein zu erteilen-den- Erlanbnis Der.
höheren Verwialtiinsgsb·e-«hsörsd—e des Bsezsirkes,-in dem der Anlauf
erfolgt. Dies gilt auch für Angestellte order Beauftragte von
klierfonein die nia chl § 10:1 ‚3111-111 Handel mit Kartoffeln« befugt
sind. Die Inhaber einer Erlaubnis nach § 10:1. sseklibist bedürfen
zum Anbausf beim E «;3e:iisger der besonderem Erlaubnis nach Satz
l nicht. «

Die Erlaubnis- gsislt für den Bezirk der Behörde, die sie
est-eilst .

Für die Heisa-gnug usnld Zsiiriiieknashme Der Erlaubnis gelten
die Vorschriften im § l.«():1 Abs. 4 entsprechend-; bei sstiiiiisdsigeii
Angestellten von Inhabern seiner Eirlsaiisbnis nach § 10:1 iist jediorh
eine Versagung der Erlaubnis wes-gen Bedenken volksswsirtschia.ft-
lieber Art nicht zsusliissig

Vor der Eiits-cl)si-i-dsiiiiig sinid Sachiverstiiinidsige zu hören-, sofern
solche nicht bei der Entscheidung mitwirken« Geigen die Vier-

 

sagung 1111D Zurücknahme der Erlaubnis- .iist nur Beschwerde zuc-
lass iigx sie hat keine asusfsihsisebensde Wirkung-. »Im iibrigseni treffen
die Lasnideszeuitrialbeihiiirdeni die nsiihereir Bestimmungen über das
Verfahren «

, Der Reichlsimisnistier sfülrx Ernährung unsd Land-wirtschaft kann
lsiriiudsiirtze für. die Erteilung der Erslaiulbnis aussistellenu

_ Der Eirlanbnissehein mus; mit dem L:i-cht-bilid des Inhabers
versehen sein-; er ist bei-in Anlauf nisitzufüihreni und saiief Ver-
langen virrzsnzeisgem .
. Die Inhaber der Erlaubnis nach § 10:1 beidürseni der be-
sondereni Ankasuiscseirlliiibuis nicht, wohl iaeber Der-e111 Angestellte

Während nach § 11 der Ver-ordnung vom 24. - November
1921 -—- RGBL S. 1370 —- Der. Antliausf innerhalb des- eigenen
Kominiiiiaslv:e«r"bsas-ii"desi -grurnsdsiiitzslsichs ohne Ebesssonidsere Erlaubnis
zuigseclasseni war, ist aukeh dieser Anlauf nach den neuen Be-
stimmung-en des § 11 geniehiuigsiinsgs-p-flsiel)ti.g. Diel Erlaubnis
gilt»nasch § 11 Abf. 2 wie «"bissher für den« Bezirk der Behörde,
die» sie erteilt hat. »Für die Prosvinsz Schleisieni ist der Herr Ober-
prasidenr 3n Bresllasu ziusstiändig «

Anträge auf Erteilung der Erlaubnis sind nach nachstehen-
devm Formiulasr 11 111er. Beifügung eine-s Lichtbislidess durch die Zu-
fisiaudige Ortsssposlizeisbehiörde bei mir anzubringen-.

Antrag
auf Erteilung der Erlaubnis zum Ankauf von Kartoffeln beim Erzengerwiy

l. Vor- und Zuname Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnsitz
des Aiitragstellers.

2. Hat Antragsteller eine gewerbliche Niederlassung und wo hat
sie ihren Sitz?

3. Jst Antragsteller Beauftragter »oder Angestellter einer nach
§ 10a der Verordnung vom 23. Mai 1922 zum Handel mit
Kartoffeln befugten Person?

4. Für welchen Bezirk wird die Ankaiifserlaubnis iiachgesiicht?
(Jeder Erlaiibnisfchein wird für den Umfang 11111:. eines-Bezirks

· ausgestellt» Als Bezirk gilt die Provinz nnd, soweit die Regierungs-
bezirke dassel, Wiesbaden, Schneideinühl und Sigmaringen in Frage
kommen, der Regierungsbezirk.)

5. Wird die Erlaubnis flir mehrere Bezirke nachgesucht?
(Jn diesem Falle sind die einzelnen Bezirke namhaft zu machen. »— ,

9.

10. Jst die Gebühr bei der Antragstelliing eingezahlt?

.Hat Antragsteller die Ankaufserlaubnis für anßerpreußische

. Hat er die nach der Verordnung des Staatskommissars für

. Besitzt er hinreichendes Sachverständnis für den Ankauf?

Dabei ist ein Bezirk anzugeben, in dem der Ankan hauptsächlich er-
folgen soll.) .

Bezirke oder beabsichtigt er sie iiael)ziisiicheii?

Volkseriiührung vom 19. Oktober 1920 erforderlich gewesene
besondere Erlaubnis für den Aiifkaiif 11011 Kartoffeln in
Preußen besessen ‘r’

(Zur Begründung sind geeignete Tatsachen nötigenfalls unter Bei-
bringung von Zeugnisfen nnd sonstigen Nachweisen anzugeben. Bei
Ankäufern, die nachiveislich für zugelassene» Firmen (Handelsfirmen,
landwirtschaftliche Genossenschaften iisip.) tätig sind, wird regelmäßig
anzunehmen sein, daß sie die erforderliche Sachkunde besitzen.)

Jst Antragsteller wegen Eigentunivergehen·, Schleichhaiidel, ‑
Preistreiberei,Höchstpreisüberfchreitung oder wegen Vergebens
gegen die seit 1. August 1914 erlassenen Verkehrsregelungs-
vorschriften bestraft? «

Hat ein Verfahren wegen Untersagung des Handelsbetriebes
oder wegen Entziehung der Handelserlaulmis gegen ihn ge-
schwebt oder schwebt ein solches?  
 

*1 Wer in eigener Person beim Erzeuger Kartoffeln zum Wiederversanf oder zur gewerbsmäßi en Verarbeitun , oder ür Gemeinden
Gemeindeverbände, Betriebe oder als Beauftragter einer Mehrheit von Verbrauchern ankauft, sei es Iim eigenen oderg fremdeifi Blumen, oder«
für eigene oder fremde Rechnung, bedarf der Erlaubnis.

 

(Ort) (Datum)

s
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« Anlage Z.
Die Ortsbehördeu des Kreises ersiiiche ich, die Jiisteressenten

des Bezirks aqu vorstehende Verordnung alsbald aufmerksam
511 machen, Hdiesellbeiiz111'11.Sitelliisug eiiitspreehenider Aiiträge ari-
ziihailteii und mir dieselben mit eiiigeheiiider Stellungnahme
11 lsbald viorzii.legeii«-.

§ 1111.
Soweil nach § 11 der Ansksaiuif von Kiirtoiffelii Ebeim Er-

zeiiger nur uiiit besonderer Eirllaubniiszulässig ist, diirfsenidie Eri-
zieu«ger Kartoffeln nur verlaufen 1001111 fiih die Käufer als Jn-
haber einer Aiiilauifisierelausbnis nach § 11 Abs. 1 oder einer
Haiidelsserlaiilbn-i-s nach § 11008111113000'1001 kann.

Wer es unternimmt, der «B:««orsihiiif·t im§,11 A«.lbs zuwider
ohne Crmälasulbnis Kartoffeln 11111,‘1101111f001 oder wer den 2‘»orsel)sr«i«f-
ten im § 1.021 '2I101'. 6,311 Ast), § 11a zuiwilderhaiisdelt, wird
mit Gefängnis bis 511 1SJahr iinkd mit Geldstrafe bis 3-11 0111110101‘II=L
teiuseiiid “JJII111‘I‘ oder mit einer dieserStrafen bestraft. Neben der
Strafe kann auf Eisnziehung der Kartoffeln erlannt werden, auf
iie siili die strafbare Haiiidlliung Hbezsiehn ohne lliitssersisihied 10:0 sie
dem Täter gehören oder nicht.

Bei Zuwisderhaiisdsliiiigsen gegen die Borsiehrift im § illa
Abs. 1. finden die Borsihrifteiii ins§§ 4|“), s) 001 Verordnung über

Z3. September 19115in der Faisssunig dies- Artileils lll der 2101:
ordnung iilber 6-1011dergeriihte gegen Sil)ileiil)ihaii«del nnd Preis-
treibereii (W«snih·erigierichte) 00111 27. November 19119 (Reiehs-e
gesetzblattS.1909)Anwendung

2. {‘511113,1Za Satz 1 wsierdsen die Worte »daß die Vorschrif-
ten in §§ 1.,1 1Z« ersetzt durch die Wlortse, »daß die Vorsihrifteii
im § 11 und die 2‘01'1'0'01101011'10103 § 12, s.-·-oweit sie sieh auf§
10000011”

Artikel 2.
‚'501‘ die Zeit bis 5111111 1.. August 191212 bleiben »dieVorschrif-

ten in den §§ 11 bis 12.1- der Verordnung 10010 24 C5010 1916
i0- der bisherigen Fassung iii Gel’·.tiu··gns

Be 1'I'Ii n, deni 26. Mai 19ZZ
Der Reichsiiiinifter für Ernährung und Landwirtschaft

U. Oels, den 13. Juli 19ZZ.
Betrifft: Beiträ e zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung

Diejenigen rt·s·bel)äiideii, die mit Ablieferung der Beitiräige
zur slandwirtsihaftliehen Unfallversicherung noch riiikftiäsudisg sind,
werden erneut ersusiht, neu-gehend die Linziehunq unid Ab-
lsspieferiiug der Beiträge 511 v-e.·rian«lassen.

Gesmäszs Kreisblattbekainntsmiaschiing vom 1Z. Jiiiii 1922
Kreisblatit Sieite 1ZlZ waren diie Beiträge bis spätestens 25. Juni
1922 abzufiilhreir

Sostsllten die Beiträge iiiicht bis spiäteisteiiss«20. d. Mts. abge-
fiilhrt sein, werde ieh gegen diie {ä11110'i91011 Ortsbehiörden dieOrd-
niiiisgisstrafe- iverhängen.

Der Vorsitzendc des Kreiseisusfchusses.

J.-Nr. L. I. 4980. Oe I3, den 11. Inn-i 1922.
Fahndung.

Am Z5. Juni 19ZZ wurden demis GrenszpolizeiWaehtmeister
Schoiiberqer in Eichshäiisell 91. Neustadt“"6. von dem Kuesicht
seiner Wirtin, Reiiihold Smo lka iiiebenmehreren Beklei-
diiugssstüelen das _
.1. Dienst-rad, Masrkie ISS-0101111 911'. 2-9 995, gez L. Gr.18« 1100
Z Dien··t«pistole Ortgises Nr.13496 insit 8 Palroiien

gestohlen. Smolka isti flüchtig
Personalbefchreibung des Smolkm

Reinhold Smolla, geb 18..1901 iin Ludgeristakl (H·ulet-
schinser G-ebiet), 1,64 Meter 9109300131100,Hort-0,90011 ra·siert,
fehinales Gesicht, spitz-e Nase. Siiiolka spricht deutsch, polnifel)i,
tchechisichi und italienisch. Bekleidet wair Sigmolla miit schwarzem
·.-,Jail'sett blauer Weste, lsgrauer Masnchestierhofe, blangrünen
Ueberstriimpfen und sehiwarzen Schniirfihushen

Es wssiid ersucht, nach Smolka sowie den gestohlenen Gegen-
ständen zu sahn-den nndim Betretungsfalle festzun·ehm·.en

 

 

Oel s-, den 1Z. Jiusli 192-2.
Fahndung

. Am 19. Juni 19ZZ zwischen 11 und 12 Uhr mittags hast
der 16jährisge Gymnasiast August Wilhelm Schnees -.,e Neisse,

J.-Nr. L. I.· 51012..

Ober--Mähren·gasse 6 w-ohn-,haft unter Mit-nahme ein-es Jagd-.
gmäeweshres (Zentralfeuieriflintie) und Patronen feine elterliichse
Wohnung verlassen und ist bis jetzt noch nicht zurückgekehrt  

Die Eltern vermuten, daß er- sich ein Leid angetan hast oder
sieh ziiellos heriismtrseiben wird. .

Er ist«tziirka 1,70 Meter 9109, dunkelblond trägt vorn einen
Gold,1100, hat aii der vorderen Stirnfeite iin den Haaren eine
Narbe. Bekleidet war er mit einer griinen Leinswandhofe,
einem Sporthemd r««-ot-weiß gestreift, Striimpfe und Schnür-
sihiihe waren siehlwarz

Bei- Ermittselung Festuahinise und Nachricht an Polizei-
verwaltung Neisse.

-.Nr L. I. {De-I9, den 12. Juli 19ZZ.
Fahndung.

Der poliiisehe Staatsangehöriige Fleiseher Karol Brzesinsili
-—— seit Mitte ivorigiesr Wiochie auf Domiininimi Zessell als land-
190'11't{('0(1{1I1i(0(1' Arbeiter beschäftigt —- hast am Sonn-tag, den
9. Juli 1922 in der ihm zugewiesenen Baraekse zwei fein-er
deutsch-en “XI-1000300610900, während diese in Oels beim Schützen-
fest wheilten, bestohlen und ist unter Zurücklassung eines Passes
von seiner Arbeitsistelle entw·ich·en. Dem Täter fiellen 500 alt
Bargeld, 1 Taschenuhr, Z Hemden und 1 neue Hofe in die
Hände. Sein jetziger Aufenthaltsort ist unbekannt

Brzesinski ist 23 Jahre alt, etwa 1,68 Mieter groß, hatte
bartloses, vier-bran:«iites, hageres Gesicht, blonde Haare und blaue
Augen {‘5d)01'.{111(0((190100110, nach dem Täter zu fahnden und
mir im Eruiitteliingsfalle Anzeige zu erstatten.

Die Polizeiorgane des Kreises z)erfuehe ich, umgebend naich
dem Tät-e-« zu fahndens lind mir im Ermittelusngsfalle zu lie-
richten.

LI 4764. esls, deii 1Z. Jsuli 1922
Kontraltbruih von Ausliisudern.

Die nachstehend genianntenl polnsiseheii s-ta·eii«aiiigehoiiqen
nnd lauidswirtsihiaftliiheni Arbeiter:

Pete 100111 now
IJissosialie R o ui a n o w
Jsiiliiaine Hrheaiszh n
zosef»,ie zkowsski

haben am 26. Juini ihre Arbeitsssteklle a«.·iiif Dwoiiiiiiiuui Neuidorsf
(„35111111110 Koiitrialtlbriieh und Ziiriicllassiing ihrer Legiti-
iiationspapiere heimlich verlassen

Die Polizseiorganie des Kreises ersiiihe ich, iiwiiigiehend Nach-
fo·««ischii--n·geui nach den Entwiihensens iainzustiellenl nnd mir im Cr-
1011110I111191119II:5110010011160

LI 49‘37- Oels, dien- 12.{511011922
90111 aktbruih von Ausländern

Der aiisiliaisiiidisih Arbeiter Michael Nad,u eh 110101 »die
Ilrbeitieriiii Anna K n e ts eh, beide aius Pol,ens sind aiin 29 Juni
192-2 ohne Lntileifsnngsschein von ihrer «)lrbeit··stelle asiif Do-
uiiiiiiiiui Poilitwitz entlaufen

Die Poliizeiosrgaiie des Kreise-s erIsiiichie iih, Naihforschuiigen
nach deiii Geuiiusuteui aiizustslel eii nnd mir im Lriiiittelliingsifalle
5-11 beruht-cui

L1 4768 ll. Oiels, dens 1·Z.

Koiitriiltbruih von Ausliindern.
Jn der Nacht 00101 2.") zum 26. Juni hat der po lnsisehie

)eiatiianiqseshiirige «·L.«I·itiaid«i-slj asw V ip i e ii aus Pr3y:bhloiv, Kreis
Wielsniii sei-nie Asritbeitsstelle aiiif Gut Neushosf ·b. W unter Kon-
traltbriiich nnd Zuiuillassuua seiner “70911111011111101131130010110 Ver-
lalsfen

Die Polizeiorgane des Kreises erssiiile i101, iiingieheuid Nach-
11'11{(0:'1111191011 iiiaih dem Eiitwis«ih·eiiieii »ein-zustellen und iuir im Er-
uiitteliinsgislfalle ,1: berichiteiir

O e l"s-, den 5.

Beschäftigng ausländischer Arbeiter.
9111001 einer Mitteilung des Ssihlxesisicheii Laiidesarbeitsiiruistes

liegit skeiiine 21-01·a-ii«la-ssuug·v.or, bei einem- Wieihsel der asiitsllIä-ntd·i.s:ihen
«’libeitsilrciifte iniiesrihlallb der Giisltisgileitssdanier« des Gentehuisigiiiilgs-
schieines von deui Arbeitgeber einen Antrag »auf seine Nen-

Jiuisi 191121-3.

l. l 4789 l. Juli 1«9«Z«Z.· \

9101110-0101091109 z-ii· fordern, sofern sieh die Zalhil der 11011((1129001091011-
·2l«iisl"e·iii·ds«er innerhalb der Zahl der genehmigt-en hält. Dies
trifft hauptsächlichi auf diejenigen- Stellen 511, in dienen auss-
-lanidisehe Arbeiter ilhire Arbeit »vor«zeitiiq aufgeben, iiiild der «·)li-
beiitgeber dafiir niene aiiisiläusdisihe Arbeit-er einstellt

Esigerililgit aiueh für die Zwecke srde Neulegitiiiii·e·r·n«ii-g, daiß
bei Einstesllusng neuer aiuisslliisnsdiisihser Arbeitskräfte der Abgang



der svosrher für den Betrieb- «genehmigten und legitimierten Leut-e
durchs die zuxstiinldsisge Ortspolizeitbsehöride nuif dem Geneshsmisgunsng-
schein ·v«e-rsm-e·r·kt wird.

O els, den 13. Juli 1922.
Druckfehlcrberichtignng.

Jn der Bekanntmachung des Herrn Ministers
vom 26. Juni 1922 zur Ausführung der Verordnung des Herrn
Reichspräsidenten zum Schutzes der Republik (Kreisbl. Seite136)
muß Ziffer 2 wie folgt lauten:

»Die Oberpräsidenten bzw. der

Gerichtsbesehlüsse erforderlich sind«.
Jn der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten über das

Verbot bestimmter Versammlungen vom 26. 6. 1022 (Kreisblatt
Seite 136) muß der letzte Absatz des § 1 richtig wie folgt
lauten:

,«,Die Artikel 11.8 und 123 der klieichsverfassnng werden
soweit sie den Bestimmungen dieser Verordnung entgegenstehen
vorübergehend außer Kraft gesetzt«.

J.--Nr. L. I 5008

D. n. 144.

stellen ist.
Die Gemeinden dies Kreises, i-skde1uetn« noch Unterstützung-s-

eitispfänger vorhanden- waren, evssuche ich, mir bsis zsuni 25. ds.
Mts übe-r die DIirel)fikl)r11-Iig dieser Anordnung zu berichten.

Sollten fiir einzelne Berufsgruppen Ausnulnnen notwendig
ersel)-ein·en, sio ist mir hierüber bis zui dem obengenannten Termsin

———

Sets, den« 1«0. J-
Einstellung der Erwerbslosensiirsorge im Kreise Oels.
Der Herr Regierungspriisident in Brcslau hat durch Ver-

fügung vom 27. Juni 1922 —- I A XIV 3175 — angeordnet, daß
die Zahlung der Erwerbslosenunterstützung im Kreise Oels (auch
in der Stadt Oele-) mit Wirkung vom 21. Juli 1922 ab einzu-

uniter ein-gehender Begründung Bericht zu erstatten.

Ll 4901. Ocls, dien- ·12.
Kadaverablicferung.

« « Ess geben« wiederholt Beschwerden iisber eine 0151111511111).- uns-us-
re1·cl)eu·de« Ablieferung Ider Ttesrskuidaosesr an die Abdesckereien ein.
Unter Hinweis auf die· Verordnung vonr 10. Januar 1914
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vollständig beseitigt.

ist Herde-graue besonders zu empfehlen.

Zu haben m allen mageren, Drogerien 11.
Varfümerietr.

beweinen-Unber-

warben, wie Herr

Dr. meb. W. R.
in B. berichtet, in

ganz kurzer Zeit

durch Overmeyers

211101311101-
Zur Nachbehaudlking

 

Suche bald

2 Schirrarbeiter
auf Dominium.

verheiratete u. ledige

Ackerkutscher
Köchinnen
Stuben- und
Küchenmädchen
und flRägbe.

Thomagötanet
gewerbsmä iger
Stellenverm ttler.

Namslau.
Telefon 280.

“-—— ,—

Metallbetten
Stahlmatr., Kinderbetten
dir. an Prio. Katal. l7 L frei
Giienmäbelfab. Suhl (Tl1ük.)

Bruchtcanke
können ohne Operation und
Verufsstörung geheilt werd.
Sprechstunden in Breslau

Votel Germania,
am Hauptbahnhof,

am 22. 7. von 9—1 Uhr.
Dr. man]. Knopf.

Spezialarzt für Bruchleiden

Jn einer 611111111

Läus

 

 

des Innern

Polizeipriisident-Berlin
haben alle Vorkehrungen zn treffen» die zu ihrer rechtzeitigen
Unterrichtung über Versammlungen, Aufzüge nnd Kundgebungen,
Vereine und Vereinigimgen, der im § 1 der Verordnung be-
zeichneten Art sowie über gemäß §9 der Verordnung ergehende

Juli 1022.

 

    

  

    

   
vertilgen

» Sie unter
sowie Brut, Wanzen, Flöhe bei Menschen
u. Tier „Risoldp‘u pat. gesch, Mittel.
Wunden unschädlich. Verkauf in Oels

fFriseur Erich Geister, Luisenstraße 19.

158.f

1115i 1’922.

 

—'— Kreissbliattt Sei-te 8 — bringe ich den ·Vsise!hsbesf«istzersn in Er-

innerung, daißs die Ksalduneir aller gefalllierren oder gestiotetsenl Pferde,

Efel, Rinden Schweine, Sicheer sowie die totgebiorenen Fehlen

und Kälber der Kudasver-Venwertsusnsgssiasnstalti izut Oel-s zu aber-

weisen sind (Te-le!pl)osn-N«usms.mer Oels 319.) Ueibiesrtvetungeu

werden bestme _ « . - » « .
Die Polizeibehörden des Kreises Ehiasbenl nur jede Ueber--

tretnnsg sofort zur Anzeige zu-« bringen-.

L. I. 4971. O F«l sifåenlllL Juli 1922.

- Aufhebung einer P thi te e. ·
Die P-ostsl)i.lfsstellse sin Ksunzsendosrs (z«u»«m Landbestellbezrrl

des Posstumts ins Bernstsadt, Sschilsesiem geh-orig-) ist am 30. Juni
aufgehoben worden. _ _

« Ober-Po-stdirektiou.

O«-e·ls, den 6. Juli 1922. "
Postsachenbestellung. .

Vom- 20. Juli ab werd-en die Postfuchen füsr Don uusd
Gut Wiesegrade von Ider Postlagenstur Allerheiligen-, fur die
.l·i«o·-l«-oiiie Kanns-ehe und »die Kiolonsie Eichenthsof smsit Aussngkhime
des Waslsdikvetsschomsss tvson der Posstcagenltur Posnctwsitz bestellt. ·

Der Wtaslsdkretschlams Esiichenshosf bleibt der Postusgenxtur
Ginnnel., Kreis Oel-s, zugeteilt

u 4883. ·

Oe l s , den 13. Jsulli 19122.
Wegcsperrung.

Der Meig· von Stronn wach N110111111113 ist weigenl “JE-011100111 deir
Brücke nöndklsich Strome vom 1*2. Juli gib- «auf 14 Tage ges-sperrt.

L l 5048.

L1 4705. Oel s, ihnen. 6. Jsutlsi 1922-.
Erhöhung der Husbesehslagspriifungsgiebiihrem

Die Gekbiiihren für Husibeschillasgsssprxüfiungeu sind san-f 100 sil-
erhöht worden-.

.Oe·ls, dem 6. Juli 1·9t3s·2.
Viehseuchel

Unter dem Schwiesinebestasnsde des Freisiellewbesitzeus Ernst
S chk o l z - Viel-gut«h ist Rostlnuf tierärszxtlsichi »fesstsgie«stell«t worden-.
Stuslllsperre ist angeordnet

L I 4765.

Oe .l·.- s, den« 1I2. Juli 19272.,
Tollwut.

Bei eine-m iu« Brsessllaiui getöteten Hiuuxde ist die Tollwut fest-
gestellt worden-.

L I 4'949.

Der Landrat

Dr.1-lnckell.

  

 

  

   

Ohlauer

 

Grimmig

zum Abladen ganzer

weisem Abladen von

Heu und Getreide.

' ‚ beifllfawzrk Gauimg Manche.
am... -.--- - ńń.źśZńśſ
finden" » « » Hinflug
“blauer . zum Hoch- u.Längs-

Transport.

 

Fuhren auf einmal. “Mina-

gas- _. s» Siehe-Ilsens-
lluizug s« “einem

mitGreifer .z. partie- sofort lleferbar!
· * Angebote kostenlos.

Vertretung für Schlesien:

Ingenieur P. Moos-hoh- Breslau s
Stadtgraben 2a. Telephon Ring 5450.

 

  

Kopf-, Filz-
und Kleider- Stimmen u. {Reparaturen

von Manieren. Gemeinsam-.
Orcheftrioim Zither-uf Geigen

A. Rudolph, Rai

  

erstraße 10
RIanicciiimmet und Mechaniker für Musikinstrument.


